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Technische Anschlussbedingungen Niederspannung

Gultig ab: 01.07.2021

Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen Niederspannung der Westnetz GmbH (nachfolgend kurz ,TAB
Niederspannung” genannt) gelten fir den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungsanlagen (darunter
auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge) an das Niederspannungsnetz der Westnetz
GmbH (nachfolgend kurz ,Westnetz genannt), sowie bei einer Erweiterung oder Anderung bestehender
Kundenanlagen.

Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere:

- VDE-Anwendungsregel ,Technische Regeln fir den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz
und deren Betrieb (TAR Niederspannung)” (nachfolgend kurz , VDE-AR-N 4100“ genannt)

- VDE-Anwendungsregel ,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz — Technische Mindestanforderungen fir
Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (nachfolgend kurz ,VDE-AR-N
4105“ genannt).

Die vorliegenden TAB Niederspannung konkretisieren die VDE-AR-N 4100 (ab Seite 8), und die VDE-AR-N 4105 (ab
Seite 47). Die Gliederung lehnt sich an die Struktur der vorgenannten Regelwerke an und formuliert Spezifikationen zu
den einzelnen Kapiteln dieser VDE-Anwendungsregeln. Falls in dieser TAB Niederspannung keine weitere Spezifikation
zu einzelnen Kapiteln der VDE-AR-N 4100 bzw. VDE-AR-N 4105 erfolgt, wird darauf mit dem Hinweis ,keine Ergdnzung”

hingewiesen.

Die TAB Niederspannung des BDEW - Bundesmusterwortlaut (nachfolgend kurz ,,BDEW TAB“ genannt) stellt eine
zusatzliche Referenz zur Ausfihrung von Niederspannungsnetzanschliissen dar. Relevante, zu den vorgenannten VDE-
Anwendungsregeln erganzende Informationen der BDEW TAB finden sich in den vorliegenden TAB Niederspannung
wieder und sind kursiv dargestellt. Mit der Umsetzung der vorliegenden TAB Niederspannung erfiillen der
Anschlussnehmer und der Anschlussnutzer bereits die relevanten Vorgaben der BDEW TAB. Ein Abgleich mit der BDEW
TAB ist daher nicht notwendig.

Abweichend zur BDEW TAB sind in der TAB der Westnetz die folgenden Punkte geregelt:

- Der Anmeldeprozess und einzureichende Unterlagen (Anhang A + B BDEW TAB) konnen im Einzelfall
abweichen. Siehe hierzu Kapitel 4.1 der vorliegenden TAB.

- Die Eigentumsgrenze bei Erzeugungsanlagen, die Uber Anschlussschrdnke im Freien angeschlossen werden
(Kap. 5.2 BDEW TAB), wird in Kapitel Kap. 4.2 der vorliegenden TAB geregelt.

- Abweichend zu Kap. 5.1 Abs. 3 der BDEW TAB findet Kapitel 5.1 Abs. 2 der VDE-AR-N 4100 Anwendung.

- Das Kapitel ,Standardnetzanschlisse und davon abweichende Bauformen (Kap. 5.3 BDEW TAB)“ entfallt.

- Der Anschluss von vortbergehend angeschlossenen Anlagen erfolgt grundséatzlich Uber eine kundeneigene
flexible Anschlussleitung (Kap. 13.3 BDEW TAB).

- Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage (Bezugs-, Erzeugungsanlage oder Speicher) erfolgt grundsatzlich durch
einen in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen und konzessionierten
Elektroinstallateur (nachfolgend kurz auch ,eingetragener Installateur”). Die Westnetz ist dabei grundsatzlich
nicht anwesend (Kap. 14.4 BDEW TAB).

Die bis zu oben genanntem Zeitpunkt geltenden Technischen Anschlussbedingungen Niederspannung treten am
gleichen Tage aulSer Kraft.
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Ergdnzungen zur VDE-Anwendungsregel ,,Technische Regeln fur den Anschluss von
Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR
Niederspannung) (VDE-AR-N 4100)“

Zul Anwendungsbereich

Diese TAB Niederspannung gilt auch fiir Anderungen in Kundenanlagen, die wesentliche Auswirkungen auf die
elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage (bezogen auf den Netzanschlusspunkt) haben. Diese umfassen
insbesondere  Umbau, Erweiterung, Rickbau, Demontage, Anderung des Schutzkonzeptes, Anderung der
Netzanschlusskapazitat und Teilnahme am Regelmarkt.

Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden FolgemaRnahmen. Fir die
technische Ausfihrung eines Netzanschlusses wie auch fir den umgebauten und erweiterten Teil einer Kundenanlage
gilt jeweils die zum Erstellungs- oder Umbau-Zeitpunkt giltige TAB.

Flr Verweise auf die Internetseite der Westnetz gilt die Adresse:

"www.westnetz.de".

Der Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichten sich, die Einhaltung dieser TAB Niederspannung sicherzustellen
und auf Anforderung nachzuweisen.

Sie gewahrleisten, dass auch diejenigen, die neben ihnen den Anschluss nutzen, dieser Verpflichtung nachkommen.
Westnetz behélt sich vor, eine Kontrolle der Einhaltung dieser TAB Niederspannung vorzunehmen. Werden Maéngel
festgestellt, so kann die nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur Méangelbeseitigung ausgesetzt werden. Durch die
Kontrolle der Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilnetz Gbernimmt Westnetz keine Haftung fiir die
Mangelfreiheit der Kundenanlage.

Zu?2 Normative Verweisungen
- keine Erganzung -
Zu3 Begriffe und Abkirzungen

Zu3.l Begriffe

Allpoliges Schalten (siehe auch VDE-AR-N 4105, Anhang A.6)

Allpoliges Schalten bedeutet das Schalten aller aktiven Leiter der Erzeugungsanlage vom Einspeisepunkt in die
Kundenanlage oder vom Netz der Westnetz (je nach Einbauort des Kuppelschalters). Aktive Leiter sind nach VDE 0100-
200 alle Leiter, die dazu vorgesehen sind, im (blichen Betrieb unter Spannung zu stehen, einschlieflich des
Neutralleiters. Vereinbarungsgemal gehort der PEN-Leiter nicht dazu. Ist ein Schalten des Neutralleiters erforderlich, so

ist ein Kuppelschalter einzusetzen, der den Neutralleiter beim Einschalten voreilend und beim Ausschalten nacheilend
schaltet, mindestens aber gleichzeitig schaltet.

Nutzungseinheit
Wohn- oder Gewerbeeinheit oder Einheit fur die Allgemeinversorgung

[Quelle: DIN 18012]
Zu 3.2 Abkirzungen

- keine Erganzung —
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Zu4 Allgemeine Grundséatze

Zu4.l Anmeldung elektrischer Anlagen und Geréte
Die Anmeldung von elektrischen Anlagen und Geraten erfolgt grundsatzlich Gber die Internetseite der Westnetz.

Die fur die Anschlussbeurteilung geforderten zusatzlichen Dokumente (Lageplan, Formblatt zur Beurteilung von
Netzriickwirkungen, ...) sind bei Westnetz, wie von Westnetz vorgegeben, einzureichen. Eine Ubersicht erforderlicher
Unterlagen fir den Anmeldeprozess ist in Anhang N dieser TAB Niederspannung hinterlegt.

Alternativ ist eine Anschlussanmeldung auch in Papier-Form moglich. Die erforderlichen Formulare stellt Westnetz
ebenfalls auf der vorgenannten Internetseite zur Verfligung.

Anmerkung: GemaR Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) sind alle Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge vor
deren Inbetriebnahme beim Netzbetreiber anzumelden. Die Zustimmungspflicht ab 12 kVA bleibt davon unberihrt.

Zu 4.2 Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung; Eigentumsgrenze

Die folgende schematische Darstellung erkldrt das zugrunde liegende Verstédndnis der Begriffe Inbetriebnahme und
Inbetriebsetzung sowie der Begriffe Kundenanlage und Anschlussnutzeranlage:

Beispielhafte, schematische Darstellung

Zuleitungen zu den
Stromkreisverteilern

Anschluss-
nutzeranlage(n)

Kunden- a z
anlage Inbetriebsetzung

(Anschlussnutzeranlage(n))

SH || sH SH _
RN | R | B =+ = Trennvorrichtung

Inbetriebnahme
(Netzanschluss und Haupt-

Hauptlertung stromversorgungssystem)
Anschlussnehmer
Eigentumsgrenze = m m = bk - - = o - - e = = -
Netzbetreiber Hausanschlusskasten

Netzanschiusskabel

Bild 4.1 Beispielhafte schematische Darstellung der Begriffe Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung sowie Kundenanlage /

Anschlussnutzeranlage am Beispiel eines Netzanschlusses im Gebdude ohne Anschlussschrank im Freien
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Eigentumsgrenze

Allgemeines

Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes des Netzbetreibers
(Netzanschlusspunkt). Das Netzanschlusskabel ist ein Teil des Verteilungsnetzes und verbindet dies mit dem
Hausanschlusskasten.

Bei in Gebduden angebrachten Hausanschlusskasten liegt die Eigentumsgrenze an den Abgangsklemmen der NH-
Sicherungsunterteile.

Bei Anschlussschranken im Freien liegt die Eigentumsgrenze an den Kabelendverschllssen des im Anschlussschrank
ankommenden Netzanschlusskabels der Westnetz. Die im Eigentum des Messstellenbetreibers bzw. der Westnetz
stehenden Messeinrichtungen sind hiervon nicht betroffen. Westnetz ist berechtigt, die Netzanschlusssicherungen zu
entnehmen oder zu wechseln.

Die Inbetriebnahme des Netzanschlusskabels erfolgt immer, also auch bei Anschlussschranken im Freien, nach § 14 der
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) durch Westnetz.

Gemdfs § 8 NAV gehért der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und ist ausschliefSlich vom
Netzbetreiber zu errichten, zu unterhalten, zu dndern und zu beseitigen.

Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern

Grundsétzlich werden Erzeugungsanlagen und Speicher an die Ubergabestelle der Bezugsanlage angeschlossen (gemdpf3
VDE-AR-N 4105). In diesen Fdllen gelten die Vorgaben der NAV entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber
Eigentiimer des Netzanschlusses (vgl. § 8 Abs. 1 NAV).

Einzelheiten konnen den Bildern in Anhang B der VDE-AR-N 4105 entnommen werden.
Verfiigungsbereichsgrenze
Die Sicherungselemente in der Ubergabestelle bilden die Verfiigungsbereichsgrenze.

Inbetriebnahme

Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zur Trennvorrichtung fiir die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage bzw.
bis zu den Haupt- oder Verteilungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch
einen in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen und konzessionierten Elektroinstallateur in
Betrieb genommen werden.

Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderlich ist, teilt der Netzbetreiber ihm dies
mit.

Das vorgesehene Inbetriebnahmedatum der Kundenanlage ist nach Annahme des Anschlussangebotes mit Westnetz
abzustimmen.

Westnetz Gbernimmt mit dem Sichtvermerk zum Anschlussprojekt ausdricklich keine Verantwortung oder Haftung fur
die inhaltliche Richtigkeit der eingereichten Projektunterlagen.

Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung erfolgt, indem die Anlage hinter der Trennvorrichtung unter Spannung gesetzt wird, und darf nur
durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgefiihrt
werden. Der Einbau und die Priifung der Messeinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber.

Das vorgesehene Inbetriebsetzungsdatum der Kundenanlage ist mit Westnetz abzustimmen.

Die Fertigstellung bzw. vollstandig ausgefillte Inbetriebsetzungsmeldung erfolgt spatestens 14 Tage vor der endgultigen
Inbetriebsetzung durch einen eingetragenen Installateur Gber das Internetportal der Westnetz.

Westnetz behélt sich vor, eine Sichtkontrolle vorzunehmen. Werden Mangel festgestellt, kann Westnetz die
Inbetriebsetzung bis zur Madngelbeseitigung untersagen.

Wiederinbetriebnahme nach Unterbrechung wegen Nichterfiillung der Zahlungsverpflichtungen
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Wurde die Versorgung gemdfs § 24 NAV (Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung), aus
Sicherheitsgriinden oder aufgrund

- einer vorherigen Manipulation der Kundenanlage (z. B. Umgehung der Messeinrichtungen)
- von Netzriickwirkungen
- des Ausbaus der Messeinrichtung (z. B. wegen Leerstand)

unterbrochen, so erfolgt die Wiederinbetriebsetzung der Anlage erst nach Uberpriifung durch ein in ein
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen.
Die Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch Freigabe der Spannungsversorgung bis
zur Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage durch den Netzbetreiber. Die Wiederinbetriebsetzung der
Anschlussnutzeranlage ist ab der Trennvorrichtung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenes Installationsunternehmen durchzufiihren.

Erfolgt die Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung aus anderen als den genannten Griinden,
insbesondere wegen Nichterfiillung der Zahlungsverpflichtungen, kann die Wiederherstellung des Anschlusses und der
Anschlussnutzung durch den Netzbetreiber ohne Inbetriebsetzung erfolgen. Hierfiir ist Voraussetzung, dass der sichere
und stérungsfreie Betrieb der nachfolgenden Anschlussnutzeranlage gewdhrleistet ist.
Die Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch Freigabe der Spannungsversorgung bis
zur Trennvorrichtung fir die Anschlussnutzeranlage durch den Netzbetreiber.

Zu 4.3 Plombenverschliisse

Plombenverschlisse werden ausschliefRlich durch Westnetz, den Messstellenbetreiber oder durch deren Beauftragte
angebracht oder entfernt. Sie dirfen durch Dritte nicht unzuldssig ge¢ffnet werden. Plombierungen von eingetragenen
Elektroinstallateuren, die in ein Installateurverzeichnis eines anderen Netzbetreibers eingetragen sind, werden von
Westnetz anerkannt, sofern anhand des Plombiermaterials die Herkunft erkennbar ist (Plombe mit Netzbetreiber-
Namen/-Logo und umseitiger Nummer des Elektroinstallateurs).

Zud.4 Erweiterung oder Anderung in bestehenden Kundenanlagen

Soll ein Netzanschluss stillgelegt werden bzw. wird das Netzanschlussverhdltnis durch den Anschlussnehmer beendet, so
ist dies unverziiglich dem Netzbetreiber mitzuteilen.

Des Weiteren hat der Anschlussnehmer / -nutzer den Messstellenbetreiber iber die Stilllequng zu informieren und den
Ausbau der / des Zihler/s zu veranlassen.Hierfiir sind jeweils die vom Netz- bzw. Messstellenbetreiber vorgegebenen
Verfahren anzuwenden.

Vor Ausbau der Messeinrichtungen miissen durch einen in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes
Installationsunternehmen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden (z. B. Sicherungsmafinahmen). Dies ist
von Anschlussnutzer zu veranlassen.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschlussvertrag fiir nicht mehr benétigte, stillgelegte Netzanschliisse zu
kiindigen und diese zurtickzubauen.

Der Rickbau des Netzanschlusses obliegt dem Netzbetreiber. Der Anschlussnehmer ist verantwortlich fiir die ggf.
erforderlichen baulichen Anpassungen (z. B. Verschliefsen der Bauwerkséffnung oder der Zéune).

Plant der Anschlussnehmer Anderungen oder Erweiterungen, so ist Westnetz tiber dieses Vorhaben zu informieren. Die
Ausfihrung dieser Arbeiten und die Meldung Uber den Abschluss der Arbeiten an Westnetz muss durch einen
eingetragenen Installateur erfolgen. Dies gilt auch fiir eine vom Anschlussnutzer geplante Anderung der
Betriebsfiihrung seiner Anlage, die Auswirkungen auf den Betrieb des Westnetz-Netzes hat. Bei beabsichtigten
Anderungen der Kundenanlage wird der Anschlussnehmer vor deren Durchfiihrung die Zustimmung der Westnetz
einholen, soweit diese Anderungen Auswirkungen auf den Betrieb des Westnetz-Netzes haben kénnen.

Falls sich durch eine Erhéhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Anderung der Netzspannung wesentliche
Auswirkungen auf den Netzanschluss oder auf die Kundenanlage ergeben, teilt dies Westnetz dem Anschlussnehmer
rechtzeitig mit. Um die Betriebssicherheit der Kundenanlage zu erhalten, sind in der Folge ggf. durch den
Anschlussnehmer oder durch den Anschlussnutzer Anpassungen an den technischen Stand oder an geanderte
Netzverhéltnisse, z.B. an eine hohere Kurzschlussleistung, durchzufihren. Der Anschlussnehmer oder der
Anschlussnutzer tragt die damit verbundenen Kosten.



Erganzungen zur VDE-AR-N 4100 Seite 10/45

TAB01.0100: Juli 2021/V0

Anderungen an bestehenden Z&hlerplatzen

Grundsatzlich sind die Anforderungen des FNN-Hinweises ,,Einbau von Messsystemen in Bestandsanlagen” einzuhalten.

Dariber hinaus gelten folgende Anforderungen:
Erweiterung

(1) Vorhandene Reserveplitze in Zdhlerschrinken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) kénnen unter folgenden
Voraussetzungen verwendet werden:
- netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach VDE-AR-N 4100 oder bei bestehender gleichwertiger
Ausstattung
- netzseitiger Anschlussraum mit NH-Sicherungen in Verbindung mit laienbedienbarer Trennvorrichtung im
anlagenseitigen Anschlussraum
- anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptleitungsabzweigklemme, keine Verwendung
als Stromkreisverteiler

(2) (Reserve-) Zdhlertafeln nach DIN 43853 sind bei Erweiterungen nicht zuldssig.
Anderung

Durch Anderungen in der Kundenanlage kann die Anpassung des Zihlerplatzes erforderlich werden. Hierbei sind die
Jjeweiligen Umsténde des Einzelfalls zu betrachten. Grundsdtzlich ist die Gewdhrleistung des technisch sicheren Betriebs
Voraussetzung fiir die weitere Verwendung eines bestehenden Zéhlerplatzes nach Anderungen in der Kundenanlage.
Dies ist durch Prufung durch einen eingetragenen Installateur sicherzustellen.

Unter folgenden Rahmenbedingungen ist in der Regel eine Anpassung erforderlich:
- Sicherheitsméngel vorhanden (z. B. Berlihrungsschutz nicht gegeben, Isolationseigenschaften der Anlage
mangelhaft)
- Anderungen der Betriebsbedingungen z. B. durch
o Anderung der Dauerstrombelastung (u.a. durch Zubau bzw. Erweiterung von Erzeugungsanlagen,
Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge, Direktheizungen, Speichern)
o Nutzungsédnderungen (Umstellung von Wohnung auf gewerbliche Nutzung oder auf andere
gewerbliche Nutzung mit anderem Abnahmeverhalten, wie z. B. Umstellung von Biro auf
Sonnenstudio)
o Anderung der Umgebungsbedingungen (Temperaturen, Feuchtigkeit, Einschridnkung des Arbeits- und
Bedienbereichs, Anderung der Raumart, usw.)
Umstellung von Wechsel- auf Drehstrom
Leistungserhéhungen, die eine Erhéhung der Absicherung bedingen
Héhere Verfiigbarkeit / Stérungssicherheit erforderlich
o Umstellung der Netzform in der Kundenanlage (z. B. Umstellung von TN-C- auf TN-S-Netz)

o O O

Anhang M enthdlt Anpassungsempfehlungen fiir in der Praxis hdufig anzutreffende Konstellationen.
Zudem kann eine Anpassung des Zdhlerplatzes fiir den Einbau eines Messsystems erforderlich werden.

Generelle Voraussetzung fur die weitere Verwendung ist der technisch sichere Zustand der Anlagen, welcher durch
Prufung durch einen eingetragenen Installateur zu gewahrleisten ist.

Zus Netzanschluss

Erbringung von Eigenleistungen

Sofern im Zuge der Herstellung des Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer Eigenleistungen auf Kundengrund
(z.B. Tiefbau, Errichtung der Hausanschlusssaule) erbracht werden, sind die Vorgaben aus der Informationsbroschire
,Wissenswertes Gber die Netzanschlisse fir Strom und Erdgas” der Westnetz zu beachten. Diese stellt Westnetz auf
seiner Internetseite zur Verfigung.

Zub5.1 Art der Versorgung

Unterschiedliche Netzanschlusspunkte dirfen nicht durch Anlagen eines oder mehrerer Anschlussnehmer miteinander
verbunden betrieben werden.
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Dem Netzbetreiber ist gemdfs § 21 NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewdhren. Flir nicht stdndig bewohnte
Objekte (z. B. Ferienhduser, Bootshduser, Kleingartenanlagen) sind grundsdétzlich Anschlusseinrichtungen aufSserhalb des
Gebdudes zu errichten.

Weitere Hinweise zum Netzanschluss von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge koénnen dem FNN-Hinweis
,Netzintegration Elektromobilitdat“ entnommen werden.

Zu5.2 Hausanschlusseinrichtungen

Zu5.2.1 Allgemeines
In Hausanschlusssaulen sind anstelle des Hausanschlusskastens grundséatzlich auch NH-Sicherungsleisten zuldssig.
Bei Betriebsstromen > 250 A ist anstelle des Hausanschlusskastens regelméalRig eine andere technische Lésung
erforderlich (z.B. Wandlerstandschrank mit NH-Sicherungsleisten). Diese ist mit Westnetz abzustimmen.
Zu5.2.2 Hausanschlusseinrichtungen in Gebduden
Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebduden sind gemdfs DIN 18012 unterzubringen:
- in Hausanschlussrdumen
(erforderlich in Gebduden mit mehr als fiinf Nutzungseinheiten)
- an Hausanschlusswénden
(vorgesehen fiir Gebdude mit bis zu fiinf Nutzungseinheiten)

- in Hausanschlussnischen
(ausschliefslich geeignet fiir die Versorgung von nicht unterkellerten Einfamilienhéusern)

Der Anschlussnehmer ist fiir den Schutz des Netzanschlusses vor Beschddigung durch eventuelle Fremdeinwirkung
verantwortlich (z. B. Anfahrschutz in Garage).

Eine Ubersicht (iber geeignete Rdume fiir die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen ist Anhang K zu entnehmen.
Zu5.2.3 Hausanschlusseinrichtungen auRRerhalb von Gebauden
- Keine Erganzung -
Zub5.3 Ausflihrung von Netzanschllisse
Zu5.3.1 Allgemeines

- Keine Erganzung -
Zu5.3.2 Netzanschluss Gber Erdkabel

Grundsatzlich ist eine Mindest-Einbautiefe unter der Geldandeoberflache von 0,6 m einzuhalten.

Bei nicht unterkellerten Gebduden ist die Art und die Anordnung der Ein-/Mehrspartenhauseinfiihrung vor dem
Betonieren der Bodenplatte mit Westnetz abzustimmen.

Sofern das anzuschlielRende Gebdude einen mittleren Sicherheitsbedarf oder héher (nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Méarz 2011 (BauPVO) und dem ZVEI Whitepaper)
aufweist, weist der Anschlussnehmer Westnetz im Zuge der Antragstellung auf Netzanschluss darauf hin.

Zu5.3.3 Netzanschluss Gber Freileitungen

- Keine Erganzung -

Zu5.34 Anbringen des Hausanschlusskastens in Gebduden

Siehe auch Kapitel 6.3 der VDE-AR-N 4100 ,, Anschluss von Zahlerplatzen an das Hauptstromversorgungssystem” und die
zugehorigen Erganzungen in dieser TAB. Die Zugdnglichkeit und Bedienbarkeit ist dauerhaft zu gewdhrleisten und darf
auch spdter nicht (z. B. durch bauliche Maf3nahmen) eingeschrénkt werden.

Siehe hierzu Anhang K ,Ubersicht geeigneter R&ume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen” dieser
TAB Niederspannung.

Zu5.4 Netzriickwirkungen
Zu54.1-5.4.3

- Keine Erganzung —
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Zu5.4.4 Bewertungskriterien und Grenzwerte flir Kundenanlage

Zu5.4.4.1-5445

- Keine Erganzung -

Zu5.4.4.6  Tonfrequenz-Rundsteuerung

Die verwendeten Rundsteuerfrequenzen im Netzgebiet der Westnetz betragen in der Regel 183 1/3 Hz oder 216 2/3
Hz. In einigen wenigen Netzgebieten sind abweichende Frequenzen moglich.

Zu5.4.47  Tragerfrequente Nutzung des Kundennetzes

Das Niederspannungsnetz darf vom Messstellenbetreiber nur in Abstimmung mit Westnetz zur tragerfrequenten
Ubertragung von Signalen mitbenutzt werden.

Zu5.4.48-5449

- Keine Erganzung -

Zus.5 Symmetrie

Zu5.5.1 Symmetrischer Anschluss

Im Falle von 3-phasig angeschlossenen Ladeeinrichtungen ist darauf zu achten, dass die AulRenleiter-Belegung so
gewahlt wird, dass sich auch beim ein- oder zweiphasigen Laden mehrerer Fahrzeuge eine symmetrische Aufteilung
ergibt.

Zu5.5.2 Symmetrischer Betrieb

Bei dem Betrieb von Kundenanlagen darf durch

- die Einspeisung (Erzeugungsanlagen, Speicher, Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge),
- das Laden (Elektrofahrzeuge, Speicher)

eine durch diese Gerate verursachte Unsymmetrieleistung von insgesamt 4,6 kVA am Netzanschlusspunkt und damit
am netzseitigen Anschlussraum des Zahlerplatzes der Anschlussnehmeranlage nicht Gberschritten werden.

Weitere Informationen zum Kapitel 5.5 Symmetrie kdnnen dem FNN-Hinweis ,Erlduterungen zu Abschnitt 5.5
Symmetrie der VDE-AR-N 4100 entnommen werden. Diese sind grundsatzlich einzuhalten.

Zub Hauptstromversorgungssystem

In der Ndhe des Hausanschlusskastens ist ein Zahlerplatz zur Aufnahme der erforderlichen Messeinrichtungen zu
installieren. Dabei ist auf eine mdoglichst kurze Hauptleitung zu achten. Hausanschlusskasten und Zahlerschrank sind
demnach in unmittelbarer rdumlicher Nahe zueinander anzuordnen.

Zu6.1 Aufbau und Betrieb
Die Verlegung von Hauptleitungen aufSerhalb von Gebduden bedarf der Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann zum Zwecke eines Lastmanagements, zur Phasensymmetrierung oder fir
die Pav, e-Uberwachung ein Stromwandlersatz in das Hauptstromversorgungssystem eingebaut werden. Der Einbau ist
grundsatzlich in einem Hauptleitungsverteiler oder in Abstimmung mit dem Hersteller auch im netzseitigen
Anschlussraum eines Zdhlerschrankes zuldssig. Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem gemessenen Bereich. Die in
diesem Zusammenhang aus dem ungemessenen Bereich entnommene Energie ist auf das notwendige Mal zu
begrenzen und darf 1 VA nicht lUberschreiten. Dieser Stromwandlersatz kann nicht fir Abrechnungszwecke genutzt
werden.

Zu 6.2 Ausfiihrung und Bemessung

- Keine Erganzung -
Zu 6.3 Anschluss von Zahlerplatzen an das Hauptstromversorgungssystem

AuRerhalb eines Gebaudes (z.B. in einem Hausanschluss-/Zdhleranschlussschrank oder in einem Hausanschlusskasten
in/an der GebdudeauBenwand) erfolgt die Auftrennung des PEN an der erstmoglichen Stelle im Gebaude.
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Zu?7 Zahlerplatze

Zu7.1 Allgemeines
Die Erfassung der an der Entnahmestelle bezogenen elektrischen Wirkarbeit erfolgt durch eine Arbeitsmessung.

Westnetz als grundzustandiger Messstellenbetreiber setzt grundsatzlich moderne Messeinrichtungen ein. Ein
intelligentes Messsystem kommt nach Malkgabe des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) zum Einsatz.

Fir Kundenanlagen mit einem Energiebezug von mehr als 100.000 kWh/a sowie fir Erzeugungsanlagen mit einer
Leistung von mehr als 100 kW ist eine registrierende Lastgangmessung vorzusehen, sofern keine anderen gesetzlichen
Regelungen bestehen.

Naheres regeln die Technischen Mindestanforderungen ,Anforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerpldtze” der
Westnetz, die auf der Internetseite der Westnetz zur Verfligung gestellt werden.

Ist bei Erzeugungsanlagen nach EEG und KWKG eine einheitenscharfe Abrechnung erforderlich, hat der
Anlagenbetreiber im Sinne des § 2 Nr. 1 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) dafiir Sorge zu tragen, dass eine
geeichte Messeinrichtung (bei neuem Zahler: Konformitatserklarung des Herstellers) fiir jede Erzeugungseinheit durch
einen Messstellenbetreiber gemall MsbG installiert wird.

Bereitstellung, Montage und Betrieb von Messeinrichtungen

Der Messstellenbetreiber stellt grundsatzlich den Zahler, die abrechnungsrelevanten Zusatzeinrichtungen und die
Wandler zur Verfugung. Sofern die Beschaffung der Wandler durch Westnetz in ihrer Rolle als grundzustandiger
Messstellenbetreiber erfolgt, werden diese an den Anlagenerrichter zur Montage versandt.

Montage, Betrieb und Wartung von Messeinrichtungen (einschlieRlich Modems) sowie die Messung der
gelieferten/eingespeisten Energie sind Aufgabe des Messstellenbetreibers. Sofern es sich um eine Erzeugungsanlage
nach EEG oder KWKG handelt, legt der Anlagenbetreiber gemaR § 10a EEG + § 14 Abs. 1 KWKG den
Messstellenbetreiber fest.

Westnetz als Messstellenbetreiber setzt in Neubauten und in Bestandsgebduden mit gréfReren Renovierungen
standardmaRig direktmessende elektronische Arbeitszahler in eHZ-Stecktechnik ein. Im Falle von Lastgang- oder
Wandler-Messungen werden Zahler mit Dreipunkt-Befestigung eingesetzt.

Der Raum, in dem die Messeinrichtungen installiert werden, muss vor Verschmutzung, Feuchtigkeit, Erschitterung und
Beschadigung geschitzt sein. Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Bedingungen fiir Starkstromanlagen.

Wandlermessung (bis Ende Kapitel 7.1)

Ab den in der Tabelle 7 (VDE-AR-N 4100) genannten Grenzwerte fir die zu erwartenden Betriebsstrome ist eine
Wandlermessung gemal Anhang E.6 erforderlich. Die Ausfihrung der Wandlermessung bei Betriebsstromen von mehr
als 250 A ist mit Westnetz abzustimmen. Die Anforderungen fir Wandlermessung bis < 250 A werden nachstehend
beschrieben. Bei einer Wandlermessung sind Zahlerpldtze mit Dreipunkt-Befestigung gemafl Kapitel 7.2
(VDE-AR-N 4100) vorzusehen.

Werden bei einer Messeinrichtung Wandler eingesetzt, so erfolgt grundsatzlich eine erd- und kurzschlussfeste
Verdrahtung gemaR DIN VDE 0100-520 (Kapitel 521.11) des Strom- und Spannungspfades im Messstromkreis.

Ndheres regeln die Technischen Mindestanforderungen ,Anforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerpldtze” der
Westnetz.

Wandler und Prifklemmenleiste

Die Prifung und Inbetriebnahme der gesamten Wandlermesseinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber. Es ist
eine Prifklemmenleiste nach Vorgabe der Westnetz vom Anlagenerrichter zu installieren. Die Verdrahtung der Wandler
und der Prifklemmenleiste erfolgt nach Vorgabe gemalk Anhang E.6.

Wandler

Die Wandler mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (insbesondere: DIN EN 60044-1,
2003; (DIN 42600-2, 2008), DIN EN 61869 Teil 1, Teil 2 und VDE-AR-N 4400) und mit der herstelleriibergreifenden
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Identifikationsnummer fir Messgerate gemaR der Norm DIN 43863-5 gekennzeichnet sein und Uber eine
Konformitatserklarung des Herstellers verfigen.

Néheres regeln die Technischen Mindestanforderungen ,Anforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerplatze” der
Westnetz.

Prifklemmenleiste / Trennklemmenleiste

Néheres regeln die Technischen Mindestanforderungen ,Anforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerplatze” der
Westnetz.

Zu7.2 Ausfiihrung der Zahlerplatze

Den Zahlerschrank stellt der Anschlussnehmer zur Verfiigung. Ubernimmt Westnetz mit der Inbetriebsetzung von
Neuanlagen oder der Wiederinbetriebsetzung von Bestandsanlagen nach grofReren Renovierungen den
Messstellenbetrieb, sind vom Anschlussnehmer grundsatzlich Zahlerplatze nach DIN VDE 0603-1 mit integrierter
Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE 0603-3-2) oder mit Dreipunktbefestigungseinrichtung bei
Lastgang- oder Wandlermessung vorzusehen.

Zur Umrlstung eines Zahlerplatzes mit Dreipunktbefestigung auf BKE-I-Stecktechnik ist eine Adapterplatte mit
Montagemaoglichkeiten flr Zusatzgerate fur weitere eHZ-Anwendungen gemall VDE-AR-N 4100 (BKE-AZ) vorzusehen.
Die Adapterplatte fir die Steck-Montagetechnik ist Bestandteil der Kundenanlage.

Eine ggfs. hierfur erforderliche Umrilstung ist durch den Anschlussnehmer zu veranlassen. Dies gilt auch fur durch einen
MSB-Wechsel erforderlich gewordene Umristungen.

Wird bei einem erforderlichen Zadhlerwechsel ein Zdhler mit neuen Schnittstellenanforderungen oder anderen
Ausgangsimpulswertigkeiten gesetzt, so ist der Umbau bzw. die Anderung der Anschlussnutzerschnittstelle durch den
Anschlussnehmer/-nutzer zu veranlassen.

Der Anschlussnehmer muss die Zahlerfelder derart kennzeichnen, dass die Zuordnung der Trennvorrichtung und der
Messeinrichtung zur jeweiligen Anschlussnutzeranlage eindeutig und dauerhaft erkennbar ist. Dies setzt eine vorherige
Uberpriifung der Zuordnung durch einen eingetragenen Installateur voraus. Weitergehende Anforderungen an die
Kennzeichnung bestehen nicht.

Fir Wandlermessungen sind Zdhlerpldtze nach DIN VDE 0603-2-2 mit Dreipunkt-Befestigung oder ein
Zahlerwechselschrank nach Vorgabe der Westnetz einsetzbar. Beim Einsatz von Wandler- oder Lastgangzahlern ist ein
Zahlerplatz gemaR nachstehender Tabelle zu wahlen:

Anschluss- | primarer Bemessungs- | Zahlerplatz nach DIN Zahlerwechseltafel- sonst. DIN-Schrank
ebene strom 0603-1 Schrank GroRe 1 )
1. Nieder- < 100A ausreichend empfohlen
spannung
100A
2 Nieder- T ausreichend empfohlen Genehmigung durch
" | spannung < 250A P Westnetz
3 Nieder- > 950A nicht zulssig grundsatz.hch
spannung erforderlich
Tabelle 7.1 Zahlerplatzauslegung in  Abhéngigkeit der Anschlussebene und des priméren
Bemessungsstroms

Naheres regeln die Technischen Mindestanforderungen ,Anforderungen an Messeinrichtungen und Zahlerplatze” der
Westnetz.
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Zu7.3 Belastungs- und Bestiickungsvarianten von Zdhlerplatzen

Zu73.1 Einfach- und Doppelbelegung von Zihlerplatzen

Die nachstehend beispielhaft genannten Anlagen werden grundsatzlich dem Dauerbetrieb zugeordnet.

- Elektrische Heizsysteme (Direktheizungen, Warmepumpen,...)

- Speichersysteme

- Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

- Markt-/Festplatzverteiler (feste Installation)

- Gewerbebetriebe

- Abhéangig vom Anwendungsfall ggf. auch Baustromverteiler (Bautrocknung, Grundwasserabsenkung, ...)

Hinweis: In begrindeten Einzelfallen konnen die vorgenannten Beispiele auch dem Aussetzbetrieb zugeordnet werden.

Zu7.3.2 Ubersicht tiber Belastungs- und Bestickungsvarianten

Die zulassigen Betriebsstrome fir Bezug (Aussetzbetrieb) und Dauerbetriebsstrom (Dauerbetrieb) sind fir die
entsprechenden Belastungs- und Bestlckungsvarianten der Tabelle 7 (VDE-AR-N 4100) zu entnehmen. Zusatzlich sind
die Herstellerangaben zu beachten. Bei einer Uberschreitung der angegebenen Betriebsstréme wird eine halbindirekte
Messung (Wandlermessung) gemaR Kapitel 7.2 erforderlich. Die Zahlerplatze (AC 400V) sind in diesem Fall als
Dreipunktbefestigung auszufihren.

Verschiedene SH-SchaltergrofRen < 63 A bei haushaltstiblichen Bezugsanlagen und dhnlichen Anwendungen sind hier
moglich. Die Auswahl des SH-Schalters hat unter Berlicksichtigung und Einhaltung der Selektivitdt hinsichtlich der
erforderlichen Uberstromschutzeinrichtungen der Hauptleitung nach DIN 18015-1 (Bild A.1, Kurve 1) sowie der
weiteren Anlage zu erfolgen.

Zu7.4 Anordnung der Z3hlerschrdnke

Neben den Vorgaben aus der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 Kapitel 7.4 sind im Besonderen die jeweils glltige
Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.

Grundsatzlich sind Zahlerschranke gemdall DIN VDE AR-N 4100 zentral, moglichst nah am Netzanschluss (z.B.
Hausanschlusskasten) anzuordnen.

Eine Ubersicht iiber geeignete Raume fiir den Einbau von Zahlerschrianken ist Anhang L zu entnehmen.
Zahlernischen

Zahlernischen in den Gebaudeklassen 1 und 2 im Bereich von ,notwendigen Treppen” sind zuladssig, sofern die
geltenden Regelwerke und Vorschriften eingehalten werden (insbesondere DIN 18012, DIN 18013, DIN 18015).

Bei der Planung von Zahlernischen sind gemafs DIN 18013 die Anforderungen der Bauordnung sowie die
Leitungsanlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu bericksichtigen. Dies gilt besonders fir sicherheitsrelevante
Anforderungen, wie zum Beispiel an den Brandschutz,erforderliche Mindestgangbreiten und Fluchtwege. Eine
Zahlernische darf einen fir die Wand geforderten Mindest-Brandschutz (DIN 4102-2), Mindest-Warmeschutz
(DIN 4108), Schallschutz (DIN 4109),ein hoherer Schutz (soweit vereinbart) sowie die Standfestigkeit der Wand nicht
beeintrachtigen.

Zu?.5 Trennvorrichtung fiir die Anschlussnutzeranlage

Selektive (Haupt-)Leitungsschutzschalter (z.B. SH-Schalter) der Charakteristik ,E“ erfillen die in der VDE-AR-N 4100
genannten Anforderungen, ohne dass daflr weitere Betriebsmittel oder zusatzliche Betrachtungen notwendig sind.
Selektive (Haupt-) Leitungsschutzschalter mit  anderen Charakteristiken oder andere  selektive
Uberstromschutzeinrichtungen im netzseitigen Anschlussraum bediirfen der Einzelzustimmung der Westnetz.

Zu7.6 Besondere Anforderungen

- Keine Erganzungen -
Zu7.7 Anbindung von Kommunikationseinrichtungen
Sofern Westnetz den Messstellenbetrieb Ubernimmt, ist der Einbau einer opto-elektrischen Schnittstelle durch den

Anschlussnehmer nicht erforderlich. In diesem Fall wird bei Bedarf die opto-elektrische Schnittstelle von Westnetz
bereitgestellt.
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Zahlerfernauslesung

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch Westnetz als grundzustéandiger Messstellenbetreiber, so setzt er bei
Lastgangzédhlern und intelligenten Messsystemen fiir die Zéhlerfernauslesung standardmaRig eine Funkldsung ein.
Sofern Einschrankungen des Signalempfanges am Installationsort bestehen, ist durch den Anschlussnehmer die
Antenne an einem geeigneten und mit dem Messstellenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt zu montieren. Dazu
stellt Westnetz als grundzustandiger Messstellenbetreiber eine entsprechende Antenne bei.

Es ist ein Elektroinstallationsrohr oder ein Elektroinstallationskanal fiir eine Datenleitung zwischen HUP und APZ zu
verlegen (Mindestdurchmesser 25 mm), evtl. mit Zugdraht.

Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechselspannung) zur Verfigung.

Erfolgt der Messstellenbetrieb fir Lastgang-Zahler durch Westnetz, so stellt er dem Anschlussnutzer Energiemengen-
und Synchronisierimpulse gegen Entgelt und sofern technisch moglich ohne Gewahrleistung zur Verfugung.

Zu7.8 Raum flr Zusatzanwendungen
Zu7.8.1 Allgemeines

- Keine Erganzungen -
Zu7.8.2 Betriebsmittel
Die Spannungsversorgung flr die Betriebsmittel im Raum fir Zusatzanwendungen ist wie folgt zu entnehmen:

a) Verwendung von elektronischen Haushaltszahlern (BKE-I und BKE-AZ):
Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem netzseitigen Anschlussraum vor der Trennvorrichtung fur die
Kundenanlage (im ungezahlten Bereich) gemall VDE-AR-N 4100 Kapitel 7.8.2 Betriebsmittel. Das externe
Schutzschaltgerat ist im netzseitigen Anschlussraum zu installieren.

b) Verwendung von Messeinrichtungen mit Dreipunktbefestigung:

Die Spannungsversorgung fir die Zusatzeinrichtungen erfolgt (ber die Messspannungen innerhalb des Zéhlers
aus dem ungezahlten Bereich

Sofern bei BKE-AZ die Spannungsversorgung aus dem netzseitigen Anschlussraum vor der Trennvorrichtung fur die
Kundenanlage mit vertretbarem Aufwand nicht hergestellt werden kann, ist in begriindeten Fallen auch die
Spannungsversorgung direkt aus der BKE-AZ (im ungezéhlten Bereich) zulassig.

Schalt- und Steuerboxen die zukinftig im Rahmen der intelligenten Messsysteme eingesetzt werden, sind im Raum fir
Zusatzanwendungen zu installieren.

Zus8 Stromkreisverteiler
- Keine Erganzung -
Zu9 Steuerung und Datenibertragung, Kommunikationseinrichtungen

Sofern die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen (wie Gerate zur Heizung oder Klimatisierung, Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge (Bemessungsleistung > 12 kVA (vgl. Kap. 10.6.4)) oder auf Wunsch des Anschlussnutzers) oder von
Verbrauchseinrichtungen gemall § 14a EnWG vorgesehen ist, so sind diese fest anzuschliefen und es ist eine
technische Einrichtung zur Vorgabe der Sperrzeiten bzw. Steuersignale zu installieren. Dariber hinaus ist nach Vorgabe
der Westnetz auch eine plombierbare Schalteinrichtung (z. B. ein Schitz) zu installieren. Die Auswahl, Installation und
Parametrierung dieser Einrichtung erfolgt grundsatzlich gemaR Vorgabe der Westnetz und ist mit ihr abzustimmen.

Bei Warmespeicheranlagen sieht der Planer oder der Errichter gemidR den Vorgaben der Westnetz eine
Aufladesteuerung nach DIN EN 50350 vor.

Weitere Details sind dem separaten Hinweis zur Anbindung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungender Westnetz zu
entnehmen. Diesen stellt Westnetz auf seiner Internetseite zur Verfigung.
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Zu 10 Betrieb der Kundenanlage

Zu10.1 Allgemeines

Die von der Kundenanlage bezogene maximale Scheinleistung darf die mit Westnetz vereinbarte
Netzanschlusskapazitat nicht Gberschreiten.

Mit dem Einsatz eines Lastmanagements durch den Anschlussnehmer besteht die Mdglichkeit, die aus dem Netz
bezogene Leistung zu Uberwachen und sicher zu stellen, z.B. durch das zeitlich begrenzte Reduzieren der Ladeleistung
einer Ladeeinrichtung fir Elektrofahrzeuge.

Hinweise zur Umsetzung kénnen dem Kapitel ,5.5.2 Pave-Uberwachung (Einspeisebegrenzung)” der VDE-AR-N 4105
entnommen werden.

Zu10.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel

- Keine Erganzung -
Zu10.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen
Gemdfs § 16 Abs. 2 NAV hat die Anschlussnutzung mit einem Verschiebungsfaktor (cos @) zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9

induktiv zu erfolgen. Andernfalls kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen
verlangen.

Bei Erfordernis fihrt der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer — in Abstimmung mit Westnetz — zur Einhaltung des
angegebenen Verschiebungsfaktors cos @ auf seine Kosten eine seinen tatsdchlichen Belastungsverhaltnissen
angepasste ausreichende Blindleistungskompensation durch. Die einzubauenden Kompensationsanlagen werden
entweder abhangig vom Verschiebungsfaktor cos @ gesteuert oder im Falle der Einzelkompensation gemeinsam mit
den zugeordneten Verbrauchsgeraten ein- bzw. ausgeschaltet.

Eine lastunabhéngige Festkompensation ist nicht zuldssig. Eine eventuelle Verdrosselung der Kompensationsanlage
stimmt der Anschlussnehmer mit Westnetz ab.

Die besonderen Anforderungen an das Blindleistungsverhalten fur Speicher (Kapitel 10.5.6), Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge (10.6.3) und Erzeugungsanlagen (Kapitel 5.7.2 der VDE-AR-N 4105) sind zu beachten.

Zul04 Notstromaggregate
Zul0.4.1 Allgemeines

Hinweis: In Abhangigkeit der gesetzlichen Vorgaben kann eine Wirkarbeitserfassung des Notstromaggregats
erforderlich sein. Es sind insbesondere die Regelungen zur EEG-Umlage zu bericksichtigen.

Zu 10.4.2 Netzparallelbetrieb

Im Falle von im Probebetrieb netzparallel betriebenen Notstromaggregaten wird seitens Westnetz grundsatzlich
zunachst auf den Einbau der technischen Einrichtung zur Wirkleistungsreduzierung verzichtet. Diese kann jederzeit
durch Westnetz nachgefordert werden und ist innerhalb einer angemessenen Frist einzubauen und kommunikativ mit
Westnetz zu verbinden.

Zu10.4.3 Besondere Anforderungen an den Anschluss und Betrieb von USV-Anlagen
- Keine Erganzung -
Zu 10.5 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern
Zu10.5.1-10.5.2
- Keine Erganzung -

Zu10.5.3 Anforderungen an Mess- und Betriebskonzepte

Der Nachweis Uber die Einhaltung der Anforderungen erfolgt Gber die im Online-Anmeldeprozess abgefragten Angaben
oder Uber das Formblatt B.2 inkl. der zugeho6rigen Anhange.

Zu 10.5.4-10.5.5

- Keine Erganzung —
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Zu 10.5.6 Blindleistung

Die Blindleistungsfahrweise im  Betriebsmodus ,Energielieferung” (Entladevorgang) erfolgt analog zu
Erzeugungsanlagen. Siehe hierzu Kapitel 5.7.2.4 und Anhang F der VDE-AR-N 4105 und die zugehdrigen Erganzungen in
dieser TAB Niederspannung.

Zu10.5.7 Wirkleistungssteuerung

In den definierten Fallen installiert der Anlagenbetreiber auf seine Kosten einen Funkrundsteuerempfanger zur
Wirkleistungsreduzierung. Die spatere Umstellung der Vorgabe zur Wirkleistungsreduzierung Uber ein intelligentes
Messsystem + FNN-Steuerbox ist vorzubereiten. In Abstimmung mit Westnetz und sofern gesetzliche Regelungen dem
nicht wiedersprechen (z.B. Einspeiseranking nach EEG) kann fir die Erzeugungsanlage und den Speicher der gleiche
Funkrundsteuerempfdnger zur Signalvorgabe genutzt werden.

Weitere Details sind Kapitel 5.7.4.2.2 (zu VDE-AR-N 4105) dieser TAB Niederspannung und der separaten Spezifikation
des Funkrundsteuerempfangers zu entnehmen. Dieses stellt Westnetz auf seiner Internetseite zur Verfigung.

Zu 10.5.8-10.5.10

- Keine Erganzung -
Zu 10.6 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge
Zu10.6.1-10.6.2

- Keine Erganzung -

Zu 10.6.3 Blindleistung

Die Blindleistungsfahrweise im Betriebsmodus ,Energielieferung” (Entladevorgang) erfolgt analog zu Speichern. Siehe
hierzu Kapitel 10.5.6 dieser TAB bzw. Kapitel 5.7.2.4 und Anhang F der VDE-AR-N 4105 und die zugehdrigen
Ergdnzungen in dieser TAB Niederspannung.

Im Falle von DC-Ladeeinrichtungen sowie induktiven Ladeeinrichtungen von Elektrofahrzeugen mit einer
Bemessungsleistung > 12 kVA ist fir den Betriebsmodus ,Energiebezug” (Ladevorgang) die Q(U)-Kennlinie gemaR
Kapitel 5.7.2.4 der VDE-AR-N 4105 in dem Bereich zwischen cos @ von 0,90ubererregt UNd 0,90untererregt €inzustellen.

Das Verfahren ,Q(U)-Kennlinie” kommt nur bei 3-phasig angeschlossenen Ladeeinrichtungen zum Einsatz.
Die Vorgabe der Blindleistungsfahrweise Uber eine Schnittstelle ist gegenwartig nicht vorgesehen.

Zu10.6.4 Wirkleistungssteuerung

Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge mit einer Bemessungsleistung > 12 kVA missen eine Moglichkeit zur
Steuerung/ Regelung (z. B. in 10 %-Schritten), eine intelligente zeitliche Steuerung oder Regeleinrichtungen zur
Netzintegration lber eine Unterbrechbarkeit jeweils durch den Netzbetreiber aufweisen.

Es kann grundsatzlich zunachst auf den Einbau einer zuséatzlichen technischen Einrichtung zur Vorgabe der
Wirkleistungsreduzierung verzichtet werden, jedoch kann diese jederzeit durch Westnetz nachgefordert werden und ist
innerhalb einer angemessenen Umsetzungsfrist am zentralen Zahlerplatz einzubauen und kommunikativ mit der seitens
Westnetz vorgegebenen Schnittstelle zu verbinden. In jedem Fall ist eine Datenverbindung zwischen der technischen
Einrichtung am zentralen Zahlerplatz und der Ladeeinrichtung vorzubereiten (z.B. mittels Leerrohr).

Sofern eine Nutzung der Ladeeinrichtung oder einer anderen steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG
vereinbart wird, ist die Steuerung nach Vorgabe der Westnetz wie folgt umzusetzen:

Fir die Steuerung ist die Messlokation mit einer der von der Westnetz jeweils im Rahmen der nachfolgend
beschriebenen moglichen Steuerungstechniken auszustatten, dazu ist ggf. der Einbau einer entsprechenden
technischen Einrichtung zur Wirkleistungsreduzierung erforderlich.

Die Verwendung gesonderter Steuerungstechnik ist gegebenenfalls entbehrlich, sofern die betroffene Messstelle
gemaR § 29 Abs. 1 Nr. 1 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet ist, Uber
welches der Westnetz GmbH die Steuerung moglich ist.

Intelligente Grid Application (InGA)

Standardverfahren zur Umsetzung einer entsprechenden kommunikativen Anbindung ist die Anbindung Gber
die Intelligente Grid Application (InGA). Details zur INnGA-Anbindung kénnen der entsprechenden Spezifikation
entnommen werden, die Westnetz auf ihrer Internetseite veroffentlicht hat. Sofern ein intelligentes
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Messsystem zum Einsatz kommt, kann gegebenenfalls die Kommunikation im Rahmen der jeweils gltigen
rechtlichen Vorgaben Uber dieses erforderlich sein. Die dafur ggf. erforderlichen Anpassungen in der
Kundenanlage obliegen dem Anschlussnehmer.

Schaltuhr

Alternativ zur zuvor beschriebenen Moglichkeit der kommunikativen Anbindung Uber InGA , kann mit
Zustimmung der Westnetz auch eine Steuerung Uber potenzialfreie Kontakte eines von Westnetz
freigegebenen Steuergerates (derzeit noch Schaltuhr — perspektivisch Umstellung auf Steuerung Uber
intelligentes Messsystem) umgesetzt werden. Sofern die Ladeeinrichtung nicht Gber entsprechende Eingdnge
zur Verarbeitung dieser Signale (EVU-Kontakte) verfugt, ist ein Schiitz einzubauen, das die Energieversorgung
der Ladeeinrichtung unterbricht. Weitere Details zur Steuerung Uber das seitens Westnetz freigegebene
Steuergerat konnen der entsprechenden Spezifikation entnommen werden, die Westnetz auf ihrer
Internetseite veroffentlicht hat.

Die Ansteuerung Uber ein intelligentes Messsystem und Steuerbox kann durch Westnetz nachgefordert werden und ist
nach Einbau des intelligenten Messsystems am zentralen Zahlerplatz kommunikativ mit der seitens Westnetz
vorgegebenen Schnittstelle zu verbinden.

Westnetz greift im Rahmen von MaRnahmen mit Wirkleistungsbegrenzung nicht unmittelbar in die Steuerung der
Ladeeinrichtungen ein, sondern stellt lediglich die entsprechenden Signale auf der jeweils vorhandenen Schnittstelle
gemaR technischer Spezifikation zur Verfligung und fordert den Anschlussnutzer zu entsprechender Umsetzung des
Steuerbefehls der Westnetz auf, steuert insofern mittelbar. Der Kunde ist fir die Umsetzung der Signale in der
Kundenanlage verantwortlich und hat diese im Rahmen der Steuerung Uber InGA gegenlber der Westnetz zu belegen.
Westnetz behdlt sich flr sonstige Steuerungsvarianten vor, die Umsetzung der vorgegebenen Signale zu Uberprifen.
Zu 10.6.5 Wirkleistungsverhalten bei Uber- und Unterfrequenz
Hinsichtlich des Wirkleistungsverhalten bei Uber- und Unterfrequenz von Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge siehe
Kapitel 5.7.4.3 der VDE-AR-N 4105 und der zughdorigen Spezifikationen dieser TAB Niederspannung.
Zu 10.6.6 Dynamische Netzsttzung

- Keine Erganzung -

Zu 10.6.7 Nachweis der Erfillung der technischen Anforderungen

Mit der Komformitatserklarung fir Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge, die Energie aus dem offentlichen Netz
beziehen oder in dieses einspeisen weist der Hersteller die vollstandige Einhaltung der VDE-AR-N 4100 sowie der
weiteren einschlagigen anerkannten Regeln der Technik nach. Die Konformitdtserklarung ist Westnetz im
Zusammenhang mit dem Anmeldeformular B.3 zur Verfligung zu stellen.

Zull Auswahl von SchutzmaRnahmen

Zull.l Allgemeines

Grundsatzlich gilt fir das gesamte Netzgebiet der Westnetz die Netzform TN-System. Ausnahmen treten insbesondere
im AulRenbereich und bei Sonderanschlissen auf; die Ausnahmen gibt Westnetz vor.

Der zum Errichtungszeitpunkt in der Kundenanlage gemessene Wert der Schleifenimpedanz kann sich z. B. durch
Anderungen im Netzaufbau verdndern. Die Schleifenimpedanz kann daher vom Netzbetreiber weder angegeben noch
kann der gemessene Wert dauerhaft garantiert werden.

Die Anwendung der SchutzmaRnahme "Schutz durch automatische Ausschaltung mit Uberstrom-Schutzeinrichtungen"
erfolgt immer in Eigenverantwortung des Anlagenerrichters.

Zull.2 Uberspannungsschutz

- Keine Erganzung -
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Zul2 Zusatzliche Anforderungen an Anschlussschranke im Freien

Zul12.1-12.3

- Keine Erganzung -
Zul2.4 Hausanschlusskasten (HAK)

Zul2.4.1 Allgemeines

Hinsichtlich der Ausfihrung der Ubergabestelle siehe auch Kapitel 5.2.1 der VDE-AR-N 4100 und der zughérigen
Spezifikationen dieser TAB.

Zul12.42-125

- Keine Erganzung -
Zul2.6 Schlieeinrichtung

Westnetz stellt SchlieRzylinder mit seiner SchlieBung zur Verflgung. Es sind SchlieRzylinder mit einer SchlieRseite
(Halbzylinder) nach DIN 18252 mit einer Bauldnge von 31,5 mm zu verwenden.

Zul3 Voribergehend angeschlossene Anlagen

Zu13.1-13.2

- Keine Erganzung -

Zu13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz

Anschluss- und Anschlussverteilerschranke sind in Abstimmung mit Westnetz mittels flexibler Anschlussleitung (Cu

feindréhtig) ggf. Uber ein ortsfestes, erdverlegtes Anschlusskabel (Cu oder Al eindrahtig oder mehrdrahtig) an das Netz

der Westnetz anzuschliefen. Der Mindestquerschnitt betragt 16 mm?.

Die Anschlussleitung darf nur Uber o6ffentliche Verkehrswege gefiihrt werden, wenn eine geeignete Absicherung
gewdhrleistet ist. Dazu ist ein Anschlussschrank am Netzanschlusspunkt vorzusehen. Bei einem vorlibergehenden
Netzanschluss ist auf ausreichend niederohmige Erdung zu achten.

Sofern ein 5-adriges Kabel verwendet wird, ist die nicht bendétigte Ader (grin/gelb bei TT-System oder blau bei TN-
System, vgl. Anhang | der VDE-AR-N 4100) beideitig nicht zu belegen und isoliert abzulegen.

Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung

Die Inbetriebnahme einer voriibergehend angeschlossenen Anlage erfolgt durch den Netzbetreiber.

Die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage erfolgt mittels Trennstelle in der Kundenanlage nur durch einen in ein
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen.

Die Anschluss- und Anschlussverteilerschrinke kénnen in TN-C- und TT-Systemen gleichermafien ohne Umriistung
verwendet werden. Der vierte Leiter libernimmt die Funktion des PEN-Leiters im TN-C-System oder die des Neutralleiters
im TT-System. Die Funktion des vierten Leiters ist zu kennzeichnen.

Auferbetriebnahme der voriibergehend angeschlossenen Anlage

Die Trennung der Anschlussleitung am Netzanschlusspunkt erfolgt durch den Netzbetreiber.

Eigentumsgrenzen

Grundsdtzlich gilt: Bei der Verwendung von kundeneigener flexibler Anschlussleitung befindet sich die Eigentumsgrenze
zwischen Netzbetreiber und Anschlussanlage an der letzten Abgangsklemme im Verteilungsnetz bzw. den
Abgangsklemmen des Hausanschlusskastens.

Direktmessungen > 63 A

Direktmessungen (iber 63 A sind grundsdétzlich mit dem VNB [Netzbetreiber] abzustimmen. Fiir Direktmessungen bis 100
A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquerschnitt von 16 oder 25 mm? Cu feindrdhtig und mit 25 mm
langen Aderendhtilsen auszufiihren.



Erganzungen zur VDE-AR-N 4100 Seite 21/45

TAB01.0100: Juli 2021/V0

Wandlermessungen

Wandlermessungen sind nach DIN 43868-2 zu errichten und mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Zul34

Erdung (Ausflihrung)

Im TN-System ist zur Sicherstellung einer sicheren Erdverbindung grundsatzlich eine zuséatzliche Erdung des
Schutzleiters in jedem Verteiler vorzunehmen.

Hinweis :

Zul4

Typische Umsetzungen:

Betriebsmittel auRerhalb von Gebauden:

Versorgen Anschlussschranke und Hausanschlusssaulen Betriebsmittel, die nicht in einem Gebdude
untergebracht sind oder weitere technische Einrichtungen (z.B. Ampelanlagen), so ist eine Erdung vorzunehmen.

Betriebsmittel in Gebduden ohne Erdungsanlage:

Bei der Anbindung von Geb&duden ohne Erdungsanlage oder ohne Angabe zum Vorhandensein einer
Erdungsanlage sind Anschlussschranke und Hausanschlusssaulen grundsatzlich zu erden.

Betriebsmittel in Gebduden mit Erdungsanlage:

Bei Gebauden mit Erdungsanlagen (z.B. Neubauten) ist eine Erdung der Anschlussschranke und
Hausanschlusssaulen nicht notwendig.

Erzeugungsanlagen und Speicher

Keine Erganzung -
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Anhang

Zu Anhang A (normativ) Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlusskasten (HAK) und vor
Hauptverteilern

- Keine Erganzung -
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Zu Anhang B (informativ) Vordrucke

Die Vordrucke finden Sie separat auf der Internetseite der Westnetz unter www.westnetz.de.

Dies sind:
B.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen
B.2 Datenblatt fir Speicher
B.3 Datenblatt , Ladeeinrichtungen flr Elektrofahrzeuge”

B.4 Datenblatt ,,Notstromaggregate”


http://www.westnetz.de/
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Zu Anhang C (informativ)

- Keine Erganzung -

Zu Anhang D (informativ)

- Keine Erganzung -

Zu Anhang E (informativ)

Zu E.1 bis E.5

- Keine Erganzung -

Seite 24/45
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Erlduterungen nach 5.4 Netzrickwirkungen

Anschlussbeispiele im Hauptstromversorgungssystem

Schematische Darstellungen und Anschlussbeispiele
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ZuUE6 Wandlermessung

Beispiel 1: Anordnung der Einbauplatze fir einen Z&hlpunkt (Zdhlerwechseltafel-Schrank/DIN-Z&hlerschrank)

Zahlerwechseltafel Zahlerwechseltafel-
GroRle 1 Schrank GroRRe 1
— —
H
L] =
Beriihrungsschutz
Klemmen und Leitungen
plombierbar
[EEEEEE BEEE|
CIITTINTTT]
1 T 1

Feld1l Feld 2

Raum fir anlagenseitiger
APZ Anschlussraum
Raum
far anlagenseitiger
Zusatz- Trennvorrichtungs
anwendungen raum

l

Zahler-

feld Wandlerraum

netzseitiger
Anschluss-
raum

Wandlerzusatz-
raum
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Beispiel 2: Wandlersekundarverdrahtung vom Wandler bzw. Spannungsabgriff zur Trennklemmenleiste

Kurzschlussleistungsbegrenzung Trennklemmenleiste im Zahlerschrank

(

L1 | L1 (L2 | L2 | L3 | L3

s1|s20) |s1e|s20) [s1w]|s20 L1|{L2|L3]| N

)

L

LY
-
ik
| -
LN
| -
LI

S1 S2 S1 S2 S1 S2
9 O W O 9 O
OO
O mmm— ) O mm—) O m—)
HAK K O K L K O
I_ _____ ! P1 P2 P1 P2 P1 P2
L1 L —— 1 —
| — 1 I\gl | I—
1 }
| [} Ej
L2 y —— 1 ;l 1
| — 1 I\gl —1
| |
} Ej
L3 : — 1 ;l ——1
Y mmm— @I —1
| }
! :
L
N | 1
[ T }

Achtung: Beim Blockwandler EMKDS ist die Kurzschlussleistungsbegrenzung integriert.

Sicherungselement

Zur Absicherung der Spannungspfade vor den Messwandler-Trennklemmen ist im Zahlerwechseltafel-Schrank ein 3-
poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrische Sicherungen 10x38 vorzusehen (z.B.
Fabrikat Wohner Typ AMBUS).

Es sind Sicherungseinsatze 10x38 (z.B. Fabrikat Siemens Typ SITOR Zylindersicherungs-Einsatz) Betriebsklasse aR, mit
einem Bemessungsstrom (Nennstrom) von 3 A zu verwenden.

Verdrahtung vom Wandler / Spannungsabgriff bis zur Trennklemmenleiste
Die Verdrahtung vom Wandler / Spannungsabgriff bis zur Trennklemmenleiste ist grundsatzlich ungeschnitten, in
kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart auszufiihren und muss eindeutig gekennzeichnet sein.

Ausflhrung: Einadrige Leitung HO7V-K / HO7V-U

Ausflihrung: Mehradrige Kabel/Leitung NYM / NYY / NYCY / HO7 / HO5
Die Leitungen des Spannungsabgriffs sind in einem separaten Kabel zu verlegen.

Einfache Linge Leiterquerschnitte in (Cu) [mm?]

der Kabel / Leitungen

far Stromwandler- flr Leitungen des
[m] sekundarleitungen Spannungsabgriffes
bis 5 2,5 2,5

5 bis 15 4 2,5




Erganzungen zur VDE-AR-N 4100 Seite 27/45
TAB01.0100: Juli 2021/V0

Beispiel 3: Verdrahtung zwischen Trennklemmenleiste und Zdhlerplatz bzw. Platz fir Zusatzeinrichtungen

Raum
fiir APZ
| ___________________________________________ il
| |
| Lange/Aderendhiilse E E E E EE E E E E |
|
Raum : I8 83 833 |
far I I
| IR |
anwend | Aderbezeichnung dom to~® N 0 ® o |
ungen I '
oo Mo b e |
Zahlerfeld N N N
cc 88 c IS
S3EZ33 ¢ £ 33
i o0 v n OO QO (%] o Q
Aderfarbe/Querschnitt EE EEEE B cE £ £
EE EE EE E E E E
OO TOT OTUT T o T T
0w 10 W W 0 0w 0
NN NN NN — - -
] T T T T Ty Tt e !
| PP T |
Zéahler- | |
feld | Aderbezeichnung 32333828 4 o9z '
| R IR RLR R :
|
| T I Y I |
| |
I 3 | 5 6 7 8 9 10 ll|1u I
P |
: N EIEEEEEE EIE ] S >R <] I
I |
| a8 0 |
(]| 2| BN BARN RA-RE AN | BANDAN | BAN bA-3 | BER | 7] /500 T |
Wand|erzusatz | si|sz||si|sz|st|sz|ju v ||v]|]w oo
| S [y | iy | o | o o | | | [ | P} ] o I
-raum | B 23 3 1V | |
| _ls B '
I BB~ G :
|
| |
| |
I |
| [
| |
|

Trennklemmleiste
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Zu Anhang F (informativ)

- Keine Erganzung -

Zu Anhang G (informativ)

- Keine Erganzung -

Zu Anhang H (informativ)
im Freien

- Keine Erganzung -

Zu Anhang I (informativ)

- Keine Erganzung -

Zu Anhang J (informativ)
740)

- Keine Erganzung -
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Anschlussbeispiele fir Notstromaggregate

Einsatz von SPDs Typ 1 in unterschiedlichen Netzsystemen

Beispiele fur die Anordnung der Funktionsflachen von Anschlussschranken

Anschlussbeispiele von Baustromverteilern

Anschlussbeispiele zur Einhaltung der DIN VDE 0100-740 (VDE 0100
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Anhang K  Ubersicht geeigneter Rdume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen

Errichtung Anschluss-
einrichtungen zulassig?

Kellerraum ja
Flur, Treppenraum nicht Uber Treppenstufen 1)
Zahlerraum ja
Wohnraume, Klichen, Toiletten, Bade-, Duschraume nein
Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN nein
VDE 0100-200 (VDE 0100-200)

in Abhdngigkeit d
Lagerraum fir Heizol n anglgkert des 1)

Tankvolumens

in Abhangigkeit d
Brennstofflagerraum fiir Holzpellets n anglgkert des 1)

Lagervolumens
Brennstofflagerraum fir in Abhangigkeit des 1)
sonstige feste Brennstoffe Lagervolumens
Raum mit Feuerstdtten
- flissige Brennstoffe

in Abhdngigkeit von der Nennleistung 1)
- gasférmige Brennstoffe
- feste Brennstoffe in Abhéngigkeit von der Nennleistung 1)
Raume mit Warmepumpen in Abhdngigkeit der Antriebsleistung 1)
Rdaume mit BHKW in Abhangigkeit der Gesamtleistung 1)
Raum mit erhohter

dauernd >30°C nein
Umgebungstemperatur
(Tief-)Garagen, Hallen bis 100 m? > IP X4 ja 23
(Tief-)Garagen, Hallen Uber 100 m? nein
Feuergefdhrdeter Bereich nein
Explosionsgefahrdeter Bereich nein
Batterierdume / Speichersysteme nein ¥
Aufzugsraum nein

1) Beider Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der
Leitungsanlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu bericksichtigen. Dies gilt insbesondere fiir die
Anforderungen an den Brandschutz sowie die Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten.

2) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig
3) nur wenn der Zugang zum Netzanschluss flr den Netzbetreiber sichergestellt wird.

4) nurin Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Hersteller des Speichersystems
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Anhang L Ubersicht geeigneter Rdume fiir den Einbau von Zahlerschrinken
Raumarten Einbau Zahlerschrank zuldssig?
Zahlerraum ja
Hausanschlussraum jal
Hausanschlusswand ja?
Hausanschlussnische ja
Wohnraume, Kiichen, Toiletten, Bade-, Duschraume nein
Flur, Treppenraum nicht Uber Treppenstufen 3)
Kellerraum ja
Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN )
VDE 0100-200 (VDE 0100-200) nein
Zieeir:aﬂ?;é]rr zjll?::]éﬁ:;iz)cmank in Abhangigkeit des Tankvolumens 3)
Brennstofflagerraum fiir Holzpellets in Abhéngigkeit des Lagervolumens 3)
sBor(re]Zggzogiljtieg:aet:wr:sig;fe in Abhdngigkeit des Lagervolumens 3)
Raum mit Feuerstatten fur
- flissige Brennstoffe

in Abhdngigkeit von der Nennleistung 3)
- gasférmige Brennstoffe
- feste Brennstoffe in Abhangigkeit von der Nennleistung 3)
E?;Z?gset:;(jg;i;wr dauernd Gber 30 °C nein
Rdaume mit Warmepumpen in Abhangigkeit der Antriebsleistung 3)
Rdaume mit BHKW in Abhangigkeit der Gesamtleistung 3)
(Tief-) Garagen, Hallen bis 100 m? > IP X4 ERE
(Tief-) Garagen, Hallen Uber 100 m? nein
Feuergefdhrdete Betriebsstatte nein
Explosionsgefahrdeter Bereich nein
Batterierdume / Speichersysteme nein ®
Aufzugsraum nein

1) ab mehrals 5 Anschlussnutzer vorgeschrieben

2) bis zu 5 Anschlussnutzer moglich

3) Beider Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der
Leitungsanlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berticksichtigen. Dies gilt insbesondere fir die

Anforderungen an den Brandschutz

sowie die Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Mindest-Gangbreiten.

4) gilt auch fur Tiefgaragen

5) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig
6) nurin Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Hersteller des Speichersystems
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Anhang M Anpassung von Zahlerpltzen aufgrund von Anderungen in der Kundenanlage

In der nachfolgenden Tabelle sind Anpassungen bestehender Zahlerplatze aufgrund von bestimmten in der Praxis hiufig anzutreffenden Anderungen der Kundenanlage oder der
Messeinrichtungen nach MsbG beschrieben. Grundsatzlich sind die jeweiligen Umstdnde des Einzelfalls fir eine Entscheidung Gber die Anpassungsnotwendigkeit heranzuziehen.

Darf ein vorhandener Zihlerplatz bei Anderung weiterhin verwendet werden?
Vgﬁfer;gg;zer DIN 438535 43870 DIN DIN VDE 0603
(VDE 0603)
Z5hlertafel Zahlerschrank mit
(keine Norm-Zahlertafel Norm-Zahlertafel Fronthaube und Zahlerschrank Zahlerschrank Zahlerschrank
Schutz (Schutz- mit Vor-sicherung | Trennvorrichtungim mit mit Trennvor- nach VDE-AR-N
) _ " o ; 1)
Anderungs- Klasse I1) klasse I1) (Schutzklasse 1) aAnIagﬁlnsemgen NH-Sicherung richtung 4100
varianten nschlussraum
1 Leistungserhdhung in der nein nein nein ja ja N N
" | Anschlussnutzeranlage
Umstellung Zahlerplatz auf . . i — - . .
2. Drehstrom nein nein nein ja ja ja ja
Umstellung auf Zwei-
richtungsmessung (mit ) . ) _ o ) )
3. Anderung der Betriebs- nen nein nein Ja Ja Ja Ja
bedingungen)
Umstellung von Eintarif- . 2134 ) ) _— . .
4. auf Zweitarifmessung nem 12 Ja Ja Ja 1a Ja
Umstellung von konven-
5 tioneller Messeinrichtung nein i3 9 ) ) ) 3 3
" | (Ferraris) auf moderne J J J J J J
Messeinrichtung
Umstellung von konven-
6 tioneller Messeinrichtung nein i34 i34 i34 i34 3 3
" | (Ferraris) auf intelligentes J ) J J J J
Messsystem
Legende:
1) selektive Uberstromschutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter) gemaR VDE-AR-N 4100

No

)
) netzseitiger Anschlussraum mit Klemmstein oder Schalter

) anlagenseitiger Anschlussraum mit zentraler Uberstromschutzeinrichtung (Kundenhauptsicherung)
)

)

H w

Vorgaben des Netzbetreibers sind zu beachten. Flexible Zahlerplatzverdrahtung mindestens 10 mm? (gem. DIN VDE 0603-2-1) muss vorhanden sein
auch TGL Norm (ehemalige DDR)

w1
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Anhang N  Ubersicht erforderliche Unterlagen fiir den Anmeldeprozess
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Anmeldeprozess

Anmeldevarianten

Anmeldung
zum
Netzanschluss

Geschosszeichnung
(Grundrissplan) mit der
gewlnschten Lage des

Netzanschlusses

Lageplan und/oder Flurkarte mit
eingezeichnetem Gebaude im jeweils
baurechtlich tiblichen MaRstab

Datenerfassungsblatt/er
mit Zusatzangaben

Konformitats-
nachweise
(Hersteller)

Anschlussrelevante
Unterlagen gem. Kap. 4.2
VDE-AR-N 4105

neue Kundenanlagen

! (nicht zeitlich begrenzt) X X X
Anlagenerweiterung, wenn die im
2 Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig X
bendtigte Leistung Uberschritten wird
3 voribergehend angeschlossene Anlagen X X
(z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe)
4.1 PV-Anlagen X X X X X
' g mit Aufstellungsort der Anlage (NA Schutz + EZE)
X X X
4.2 BHKW- / KWK- Anl X Antri hi X
/ niagen mit Aufstellungsort der Anlage ntriebsmaschine, (NA Schutz + EZE)
Generator und
X
5 Speicher nach Abschnitt 14 X mit Aufstellungsort der Anlage, X X X
wenn von EZA abweichend bzw.
X
6 Notstromaggregate X mit Aufstellungsort der Anlage X X
X
7 Ladeeinrichtungen fir X X
ElektrostraRenfahrzeuge Sofern Energie geliefert
wird (Entladevorgang)
8 Gerdate zur Beheizung oder Klimatisierung X X
(ausgenommen ortsveranderliche Gerate)
9 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X X
nach Abschnitt 10.2
10 | Einzelgerate mit einer Nennleistung > 12 kVA X X
Anlagen (z.B. SchweiRgerate), die die
1 Grenzwerte gemaR Kapitel 5.4 der X X

VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
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Anhang O  Ubersicht erforderliche Unterlagen Inbetriebsetzungsprozess

Inbetriebsetzungsprozess
wn , 0 =
T : EET
» e 8 5 S« 5 2o
©c 3 © c © g % oo S &
52z S T ¢ o] v &
E 0 0 o) T C = g
2 EX 39 E< c o C o c
B2 3 2 5% 2 & =93 9
Anmeldevarianten S5 5 2 B EBQ 2 5 8=
NL 2 < o c oS o Q go -
22¢ E g s 23 5 g5 ¢
S8 E R g 3 SE S ©ES
RS c 3 Ry 58
38 3 QL 5wy £ 5
c 2 © sSx 0 2 02
- o 3 t&D v 8 > 2 =
2T < 29 ®
< - a =
neue Kundenanlagen
1 ) o X
(nicht zeitlich begrenzt)
Anlagenerweiterung, wenn die im
2 Netzanschlussvertrag vereinbarte X
gleichzeitig
bendtigte Leistung Uberschritten wird
3 vorlibergehend angeschlossene Anlagen X
(z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe)
X
Ubersichtschaltplan mit
4.1 PV-Anl X X X
niagen Messung, Modul und WR
Zuordnung je Gebaude
X
Beschreibung der Art
4.2 BHKW / KWK-Anl X ) . X X
/ niagen und Betriebsweise, Art
der Zuschaltung im Netz
Speicher nach Abschnitt 14
5 ) X X X
(ohne Netzparallelbetrieb)
6 Notstromaggregate X
(ohne Netzparallelbetrieb)
7 Ladeeinrichtungen flr X
ElektrostraRenfahrzeuge > 3,6 kVA
8 Geréate zur Beheizung oder Klimatisierung X
(ausgenommen ortsveranderliche Gerate)
9 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X
nach Abschnitt 10.2
Einzelgerate mit einer Nennleistung > 12
10 X
kVA
Anlagen (z.B. SchweiRgerate), die die
11 Grenzwerte gemal Kapitel 5.4 der X
VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
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Erganzungen zur VDE-Anwendungsregel ,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz -
Technische Mindestanforderungen fir Anschluss und Parallelbetrieb  von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4105)“

Zul Anwendungsbereich
Diese TAB Niederspannung gilt auch fir Anderungen in Kundenanlagen, die wesentliche Auswirkungen auf die
elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage (bezogen auf den Netzanschlusspunkt) haben.

Die in der VDE-AR-N 4105 benannten wesentlichen Anderungen werden um die Nutzungsinderung ,Teilnahme am
Regelmarkt” erganzt. Diese ist Westnetz ebenfalls mitzuteilen und erfordert weitere Abstimmungen.

Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden Folgemalnahmen. Fir die
technische Ausfihrung eines Netzanschlusses wie auch fir den umgebauten und erweiterten Teil einer Kundenanlage
gilt jeweils die zum Erstellungs- oder Umbau-Zeitpunkt giltige TAB.

Der Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichten sich, die Einhaltung dieser TAB Niederspannung sicherzustellen
und auf Anforderung nachzuweisen.

Sie gewahrleisten, dass auch diejenigen, die neben ihnen den Anschluss nutzen, dieser Verpflichtung nachkommen.
Westnetz behalt sich vor, eine Kontrolle der Einhaltung dieser TAB Niederspannung vorzunehmen. Werden Mangel
festgestellt, so kann die nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur Méangelbeseitigung ausgesetzt werden. Durch die
Kontrolle der Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilnetz Gbernimmt Westnetz keine Haftung fiir die
Mangelfreiheit der Kundenanlage.

Zu?2 Normative Verweisungen
- keine Erganzung -
Zu3 Begriffe und Abkirzungen
- keine Ergdnzung -
Zu4 Allgemeine Rahmenbedingungen

Zu4.l Bestimmungen und Vorschriften
- keine Ergdnzung -
Zu 4.2 Anmeldeverfahren und anschlussrelevante Unterlagen

Far die Anmeldung von Erzeugungsanlagen sind die Vordrucke gemaR Anhang E.1 und E.2 der VDE-AR-N 4105 zu
verwenden (ebenfalls von der Internetseite der Westnetz herunterzuladen).

Eine beabsichtigte Stilllegung bzw. AufSerbetriebnahme ist dem Netzbetreiber rechtzeitig anzuzeigen.
Zu43 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers

Sofern der Errichter der Erzeugungsanlage oder des Speichers und der fir die Inbetriebsetzung verantwortliche
eingetragene Installateur nicht identisch sind, haben sich diese im Vorfeld der Inbetriebsetzung derart abzustimmen,
dass die Einhaltung der TAB Niederspannung der Westnetz und der VDE-AR-N 4105 sichergestellt ist.

Zubs Netzanschluss

Zub5.1 Grundsatze fir die Festlegung des Netzanschlusspunktes
Flr Erzeugungsanlagen gilt:

- bei Anlagenleistungen < 30 kW je Grundstlick und einem bestehenden Netzanschluss gilt dieser
Anschlusspunkt des Grundstiickes mit dem Netz als glinstigster Netzanschlusspunkt;

- bei einem neuen Netzanschluss fur die Erzeugungsanlage ist an einer mit Westnetz abgestimmten Stelle in
unmittelbarer Nahe des Netzanschlusspunktes eine anschlussnehmereigene Zahleranschlusssaule (inkl. der
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Aufnahmevorrichtung fir Hausanschlusssicherungen, z.B. eines Hausanschlusskastens) zur Aufnahme der

erforderlichen Messeinrichtungen zu errichten.

Die Anschlusskonzepte kdnnen den Bildern in Anhang B der VDE-AR-N 4105 entnommen werden.

Jeder neue Netzanschluss fir die Erzeugungsanlage ist sichtbar in der Zadhleranschlusssaule mit der Aufschrift
,Trennstelle Erzeugungsanlage - Versorgungsnetz” dauerhaft vom Eigentiimer der Erzeugungsanlage zu kennzeichnen.
Der dabei ggfs. schon vorhandene, aber fir den Anschluss der Erzeugungsanlage nicht geeignete Netzanschluss des
Gebsudes/Grundsticks ist - sichtbar am Hausanschlusskasten - mit einem Hinweis auf die Ortlichkeit der
Zahleranschlusssaule fur die Erzeugungsanlage zu versehen.

Zu5.2-54

- keine Erganzung -

Zu5.5 Anschlusskriterien

Zu5.5.1 Allgemeines
- keine Erganzung -

Zu5.5.2 Pav,e-Uberwachung (Einspeisebegrenzung)
- keine Ergdnzung -

Zu5.5.3 Steckerfertige Erzeugungsanlagen

Die Anmeldung von steckerfertigen Erzeugungsanlagen erfolgt Uber das auf der Internetseite der Westnetz
(www.westnetz.de) beschriebene Verfahren.

Zu5.6 Drehstrom-Umrichteranlagen

- keine Ergdnzung -

Zu5.7 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz
Zu5.7.1 Allgemeines

- keine Erganzung -

Zu5.7.2 Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung

Zu5.7.2.1-57.23

- keine Ergdnzung -

Zu5.7.2.4  Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung
Im Standardfall kommt das Regelverfahren ,a) Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)“ zum Einsatz.

In Abhangigkeit des Anlagentyps und der AnlagengrofRe (insbes. wenn Samax bzw. ZSemax £ 4,6 kVA) kann ein anderes
Regelverfahren zum Einsatz kommen. Eine Ubersicht der in Abhangigkeit des Anlagentyps und der AnlagengréRe jeweils
umzusetzenden Blindleistungsfahrweise ist in Anhang F aufgefihrt.

FUr Erzeugungsanlagen und Speicher mit jeweils Pamax = 135 kW siehe auch die Ergdnzung zu Kap. 8.4 der
VDE-AR-N 4105 in dieser TAB Niederspannung.

Im Einzelfall kann Westnetz ein anderes Regelverfahren vorgeben.


http://www.westnetz.de/
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Qmax 0T - - T T T T T T = =
untererregt

0,93 0,97

Qo 1,03 1,07 n

Ubererregt

B _Qmax

Standard-Q(U)-Kennlinie

Zu5.7.2.5  Anforderungen an Blindleistungsverfahren von Typ 2-Anlagen (nur Umrichter) und Typ 1 Anlagen
Grundsatzlich kommt das Blindleistungsverfahren gemal Kapitel 5.7.2.4 bzw. Anhang F zum Einsatz.

Bei Speichern und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge kommt im Standardfall im Betriebsmodus Energielieferung
(Entladen) das Regelverfahren ,a) Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)“ gem.Kapitel 5.7.2.4 VDE-AR-N 4105 zum
Einsatz. Bei Speichern bzw. Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge mit Samax bzw. 2Semax < 4,6 kVA ist ein fester
cos @ =1 einzustellen. Im Einzelfall kann Westnetz ein anderes Regelverfahren vorgeben.

Es gilt ein Wert von 10 s flr 3 Tau fur die Sprungantwort.
Zub5.7.2.6 Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen
- keine Ergdnzung -

Zu5.7.3 Dynamische Netzstltzung

- keine Erganzung -
Zub5.7.4 Wirkleistungsabgabe
Zu5.7.41  Allgemeines

- keine Ergdnzung -

Zu5.7.4.2 Netzsicherheitsmanagement

- keine Erganzung -

Zu5.7.42.1 Erzeugungsanlagentypen und Speicher

- keine Ergdnzung -

Zu5.7.4.2.2 Umsetzung des Netzsicherheitsmanagements

Nach MaRgabe der Novelle des EEG vom 21.12.2020 kommen in Abhédngigkeit von der Energieart und der
LeistungsgrofRe der Einspeisung folgende technische Einrichtungen zum Einsatz:

Ab der ,BSI-Markterklarung fiir den Abruf der Ist-Einspeisung”
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Bei Anlagen, die ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik die technische
Maoglichkeit nach § 30 MSBG in Verbindung mit § 84a Nummer 1 EEG feststellt, in Betrieb genommen werden (vgl. § 9
Abs. 1 + 1a EEG) gilt, sobald ein intelligentes Messsytem eingebaut wurde:

Anlagenart

Gemeinsam mit

Sonstige

EEG oder KWKG steuerb. (konventionell)
Verbraucher nach
§ 14a EnWG
>0 kW(p)
und keine Anforderung
<=7 kW(p)
Funkrundsteuerung
Funkrundsteuerung .
4 mit 4
mit Befehlsausgaben
> 7 kW(p) Befehlsausgaben 100 %. 60 %. 30 %
und Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS) 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**
* und 0 %**
Y <=25kW(p)
é bruf q Abrufung der Ist-
&b A rutung aer Ist- Einspeisung (RLM)
S Einspeisung (iMS)
,‘qﬂ'; > 25 kW(p) Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 %
- und 0 %**
und
<=100 kW(p) Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**
> 100 kW(p)
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

* jeweils fur die Summe von Anlagen, die gleichartige Energien einsetzen und Uber denselben Netzanschlusspunkt mit dem Netz
verbunden sind (analog EEG-Definition)

** sofern verflighar, kann Westnetz statt eines Funkrundsteuerempfangers auch den Einsatz eines intelligenten Messsystems (iMSys)

mit Steuerbox fordern.

Tabelle 5.1

Abgrenzung der jeweiligen Technik flr das Netzsicherheitsmanagement in
Abhangigkeit der Anlagenart und der AnlagengroRe ab BSI-Martkerklarung zum Abruf der |Ist-
Einspeisung

Bis zur , BSI-Markterklarung fiir den Abruf der Ist-Einspeisung”

Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems und solange keine weiteren Vorgaben im Zusammenhang mit

steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG bestehen bei Anlagen, die bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik die technische Moglichkeit nach § 30 des
Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer 1 und, in Bezug auf Anlagen > 25 kW(p), 2 EEG feststellt,
in Betrieb genommen werden (vgl. § 9 Abs. 2 EEG):
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Anlagenart

EEG (ohne PV) oder Sonstige
KWKG (konventionell)

Photovoltaik

Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben

>0 kW(p) 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

und oder

<=25kW(p) Begrenzung der maximalen

erk|e|stungs§|nspe|sung am keine Anforderung
(Inbetriebnahme Verknipfungspunkt ihrer Anlage mit dem
bis Markterklarung | Netz auf 70 Prozent der installierten Leistung Funkrundsteuerung

Ist in kWp mit 4 Befehlsausgaben
S -

) 100 %, 60 %, 30 % und
Leistungserfassung) 0 %**

Keine Ist-Leistungserfassung

*g Ist-Leistungserfassung
'§: L’lbgr die
' > 25 kW(p) Fernanbindung des
é und Zahlers.
] Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben

<=100 kW(p) 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

(Inbetriebnahme
bis Markterklarung
Steuerung)

Keine Ist-Leistungserfassung

Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**
> 100 kW(p)
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

* jeweils fur die Summe von Anlagen, die gleichartige Energien einsetzen und Uber denselben Netzanschlusspunkt mit dem Netz
verbunden sind (analog EEG-Definition)

** sofern verfligbar, kann Westnetz statt eines Funkrundsteuerempfangers auch den Einsatz eines intelligenten Messsystems (iMSys)
mit Steuerbox fordern.

Tabelle 5.2 Abgrenzung der jeweiligen Technik flr das Netzsicherheitsmanagement in
Abhangigkeit der Anlagenart und der AnlagengrofRe bis zur BSI-Martkerklarung zum Abruf der Ist-
Einspeisung

Ab der ,BSI-Markterklarung fir die ferngsteuerte Leistungsreduzierung”

Anlagen > 25 kW(p), die ab dem Zeitpunkt, zu dem das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik die
technische Moglichkeit nach § 30 MSBG in Verbindung mit § 84a Nummer 2 EEG feststellt, in Betrieb genommen
werden (vgl. § 9 Abs. 1 + 1a EEG) missen den entsprechenden Vorgaben das EEG genligen. Die vorliegende TAB wird
zeitnah zu dieser Markterkldrung auf den dann relevanten Sachstand aktualisiert.

Bestandsanlagen

Erzeugungsanlagen, die vor dem 01.01.2021 in Betrieb genommen wurden, diirfen grundsatzlich gemaR der zur
erstmaligen Inbetriebnahme maRgeblichen Regelung weiterbetrieben werden. Diese Regelung endet bei Anlagen inkl.
KWK > 7 kWp, solchen mit einer Steuereinrichtung zur Wirkleistungsreduzierung oder Ist-Leistungserfassung gemaf
maligeblicher Fassung des EEG oder im Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG,
sobald ein intelligentes Messsystem eingebaut wird. Dann st eine Umristung der Technik fir das
Netzsicherheitsmanagement gemaR aktuellem EEG erforderlich. (vgl. § 100 EEG).

Unabhéngig von der hier aufgefithrten Ubersicht, ist bei Widerspriichen die Formulierung des EEG malgeblich.
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Technische Umsetzung Funkrundsteuerempfanger

In den gemdfR Kapitel 5.7.4.2.1 definierten Fallen installiert der Anlagenbetreiber auf seine Kosten einen
Funkrundsteuerempfdanger mit den folgenden technischen Spezifikationen fir die Befehle der Westnetz zur
Leistungsabregelung.

Hierzu errichtet der Anlagenbetreiber ein TSG-Feld nach DIN VDE 0603 Teil 1 mit Dreipunktbefestigung. Auf diesem
TSG-Feld ist der Funkrundsteuerempfdnger zu installieren. Es ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen
Funkrundsteuerempfanger und anderen elektronischen Geraten (wie z.B. dem Einspeisezahler oder einem Umrichter)
mindestens 60 cm betragt.

Bei bestehenden Anlagen ist auch eine Installation in einem separaten Gehduse mit Zahlerkreuz mdglichst in
unmittelbarer Nahe der Ubergabestelle/Zihlpunkt zum Netz der Westnetz und in einem Abstand vom FuRboden von
mindestens 0,8 m bis maximal 1,8 m moglich. Die direkte Montage auf Mauerwerk bzw. an einer Wand ist nicht
zuldssig. Hierbei gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Die Umstellung der Signalvorgabe Uber Funkrundsteuerempfanger auf eine Signalvorgabe Uber ein intelligentes
Messsystem + FNN-Steuerbox ist vorzubereiten. Die Installation nimmt ein eingetragener Installateur vor.

Der Anlagenbetreiber stellt sicher, dass der Funkrundsteuerempfanger zuverldssig angesteuert und die Befehle
ordnungsgemds von der Anlagensteuerung verarbeitet werden kénnen. Zum  Funktionstest des
Funkrundsteuerempfdangers muss die Erzeugungsanlage in Betrieb sein. In jedem Fall hat der Anlagenbetreiber
Westnetz eine Bestatigung des ordnungsgemalen Anschlusses und der ordnungsgemalien Inbetriebsetzung des fir die
Leistungsabregelung installierten Funkrundsteuerempfangers und der Wirkung auf die Anlagensteuerung der
Erzeugungsanlage vorzulegen. Hierflr stellt Westnetz ein entsprechendes Formular auf seiner Internetseite zur
Verflgung.

Im Falle einer Reduzierung der Wirkleistungsabgabe gibt Westnetz Sollwerte fiir die vereinbarte Anschlusswirkleistung
Pav in den Stufen 100 % / 60 % / 30 % / 0 % vor. Diese Werte werden durch Westnetz mit Hilfe der Funkrundsteuerung
Ubertragen und anhand vier potentialfreier Relaiskontakte (je Pav -Stufe ein Kontakt) wie nachfolgend aufgefuhrt zur
Verfligung gestellt.

Sind die Stufen 60% und 30% nicht realisierbar, sind diese Stufen wie die Stufe 0% umzusetzen. Der
Funkrundsteuerempfanger ist im gezahlten Bereich zu montieren. Es muss weiterhin sichergestellt sein, dass der
Funkrundsteuerempfanger an eine sichere Betriebsspannung von 230 VAC angeschlossen ist.

Hinweis: Westnetz greift nicht in die Steuerung der Erzeugungsanlage ein. Westnetz ist lediglich fur die Signalgebung
verantwortlich.

Zuordnung einer oder mehrerer Erzeugungsanlagen zum Funkrundsteuerempfanger:

Grundsatzlich ist zur Ansteuerung jeder Erzeugungsanlage ein separater Funkrundsteuerempfdnger einzusetzen. Soll
ein Funkrundsteuerempfanger mehreren Erzeugungsanlagen zugeordnet werden, ist eine Abstimmung mit Westnetz
erforderlich.
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P

P

: K 1 K 2 K
a b a b a

LI N

16[ 1?| 13[19|:|:||

4|5[a|?]a|9

1-] 15

Betriebsspannung: 230 Vac

K1 100 % Pav (keine Reduzierung der Einspeiseleistung)

K2 60 % Pav (Reduzierung auf maximal 60 % der Einspeiseleistung)
K3 30 % Pav (Reduzierung auf maximal 30 % der Einspeiseleistung)
K4 0 % Pav (keine Einspeisung)

Die Relais sind als potentialfreie Wechsler (250 V, 25 A) ausgefiihrt. An die Relais K2, K3 und K4 ist die Steuerung zur
Reduktion der Einspeiseleistung anzuschliefen, am Relais K1 das Signal zur Freigabe der Volleinspeiseleistung.
Systembedingt kénnen sich voribergehend mehrere Relais gleichzeitig in Stellung ,a“ befinden. Steht das Relais K1 in
Stellung ,a“ bedeutet dies immer ,Freigabe der Volleinspeisung”, unabhéngig von der Stellung der lbrigen Relais.
Befindet sich das Relais K1 in Stellung ,,b“, gilt das Relais mit der héchsten Leistungsreduktion. Befindet sich kein Relais in
Stellung ,,a“, ist die Freigabe zur Volleinspeisung gegeben. Wird der Empfanger nur zweistufig genutzt, dann sind K2 und K3
wie K4 zu beschalten (K2 bis K4 bewirken eine Reduzierung der Leistung auf 0 %). Relais K5 und K6 finden derzeit keine
Verwendung.

In Anlagen mit einer Nennleistung > 100kW erfolgt die Bereitstellung der Ist-Einspeiseleistung Uber die Fernauslesung
der installierten Lastgangzahler durch Westnetz, wenn dieser auch Messstellenbetreiber ist. Bei abweichendem
Messstellenbetreiber stellt der Anlagenbetreiber die Wirkleistung und — falls erforderlich - die Spannung Uber eine
geeignete Schnittstelle zur Verfigung, die in der Planungsphase mit Westnetz abzustimmen ist. Die Kosten fiir die
Errichtung und den Betrieb der Schnittstelle tragt in diesem Fall der Anlagenbetreiber. Westnetz entscheidet tGber den
Abruf der obigen Werte nach Notwendigkeit.
Zu5.7.43  Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz
Hinsichtlicht der frequenzabhangigen Wirkleistungsanpassung sind die in der VDE-AR-N 4105 empfohlenen
Parametrierungen einzustellen.
Zu5.7.4.4  Spannungsabhdngige Wirkleistungsreduzierung

- keine Erganzung -
Zu5.7.5 Kurzschlussstrombeitrag

Wird durch die Erzeugungsanlage der Kurzschlussstrom im Netz der Westnetz Uber den Bemessungswert hinaus
erhoht, so kann Westnetz vom Anschlussnehmer Einrichtungen zur Begrenzung des von der Kundenanlage in das Netz
der Westnetz eingespeisten Anfangskurzschlusswechselstromes verlangen. Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der
dadurch in seiner Anlage entstehenden MaRnahmen.

Zub Ausfihrung der Erzeugungsanlage/Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Zu6.1-6.3

- keine Erganzung -

Zub.4 Kuppelschalter
Zu6.4.1 Allgemeines
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Verwendung des integrierten Kuppelschalters der jeweiligen Erzeugungseinheit in Verbindung mit einem zentralen
Netz- und Anlagenschutz

Eine Nutzung des integrierten Kuppelschalters der Erzeugungseinheiten in Verbindung mit einem zentralen Netz- und
Anlagenschutz am zentralen Zadhlerplatz mit Ansteuerung Uber Kommunikationsleitungen ist unabhangig von der
Leistung ebenfalls moglich, sofern diese ausschliefRlich die Erzeugungsanlage bzw. die Erzeugungseinheit schalten. Sollte
die Kommunikationsleitung gestort sein z.B. durch Bruch einer Ader, so muss durch Auslésen des relevanten
Kuppelschalters die betroffene Erzeugungsanlage bzw. Erzeugungseinheit automatisch abgeschaltet werden.

Eine Trennung nach DIN VDE 0100-460 wird durch den integrierten Kuppelschalter nicht gewéhrleistet. Diese muss fir
Wartungsarbeiten durch eine zuséatzliche geeignete Schalteinrichtung, die nicht Bestandteil des Kuppelschalters ist,
realisiert werden (z. B. Leitungsschutzschalter bzw. Schaltgerdte mit Trennfunktion im Stromkreis der
Erzeugungsanlage).

Zu6.4.2-64.3

- keine Erganzung -

Zu6.5-6.6

- Keine Erganzung -

Zu7 Abrechnungsmessung
- Keine Erganzung -

Zu8 Betrieb der Anlage

Zu8.1-83

- Keine Erganzung -

Zu8.4 Besonderheiten bei der Planung, Errichtung und beim Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern mit
jeweils Pamax 2 135 kW

Ubersicht der besonderen Anforderungen fiir Erzeugungsanlagen mit jeweils Pamax = 135 kW:
(Details sind den Ausfihrungen der VDE-AR-N 4105 und VDE-AR-N 4110 zu entnehmen):

- Erfullung der Anforderungen der VDE-AR-N 4110
- Far alle Erzeugungseinheiten in dieser Erzeugungsanlage, die eine solche Erzeugungsanlage bilden, sind
Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4110 erforderlich (aber kein Anlagenzertifikat!)
- Kuppelschalter missen gemaR Kapitel 10.4.5 der VDE-AR-N 4110 ausgelegt werden!
- Weitere Details sind in Kapitel 8.4 der VDE-AR-N 4105 aufgefihrt. Zusammengefasst gilt:
o Die Netzrackwirkungsgrofen missen nach VDE-AR-N 4100 eingehalten werden.
o  Weiterhin muss der NA-Schutz mit den Standardvorgaben (Niederspannung) verwendet werden.
o Grundsatzlich ist fur alle Erzeugungsanlagen die Bindleistungsfahweise Q(U) umzusetzen. Diese ist mit
der Kennlinienform gemaR Bild 7 (Kapitel 5.7.2.4 der VDE-AR-N 4105) einzustellen, jedoch mit einem
Stellbereich gemaR Kapitel 10.2.2 & 10.2.3 der VDE-AR-N 4110 (bei Pb inst: cOS @ = 0,95untererregt bis
cos @ = 0,95ubererregt). Vergleiche auch Anhang F dieser TAB Niederpannung.
o Esistimmer die eingeschrdnkte dynamische Netzstltzung nach VDE-AR-N 4110 zu aktivieren.
o  Zuschaltbedingung: Die Zuschaltung einer Erzeugungsanlage oder eines Speichers nach VDE-AR-N
4110 erfolgt bei einer Betriebsspannung zwischen 90 % Un und 110 % Un an den Generatorklemmen
der Erzeugungseinheit mit den zuldssigen Leistungsgradienten der VDE-AR-N 4110.

Zu9 Nachweis der elektrischen Eigenschaften

Bei Anschluss einer Erzeugungsanlage mit Prototypen-Status ist Westnetz anstelle des Einheitenzertifikates die
Prototypenbestatigung vorzulegen.
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Anhang

Zu Anhang A (informativ) Erlduterungen

- Keine Erganzung -

Zu Anhang B (informativ) Anschlussbeispiele

- Keine Erganzung -

Zu Anhang C (informativ) Beispiele flr Zahlerplatz-Konfigurationen

- Keine Erganzung -

Zu Anhang D (informativ) Beispiele flr die Anschlussbeurteilung von Erzeugungsanlagen

- Keine Erganzung -
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Zu Anhang E (normativ) Vordrucke

Die Vordrucke E.1 bis E.8 finden Sie separat auf der Internetseite der Westnetz unter www.westnetz.de.

Dies sind:
E.1 Antragstellung
E.2 Datenblatt flir Erzeugungsanlagen
E.3 Datenblatt flir Speicher

E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll fir Erzeugungsanlagen und/oder Speicher


http://www.westnetz.de/
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Anhang F Ubersicht Blindleistungsfahrweise

Nachfolgende Ubersicht gibt einen Uberblick (iber die einzustellende Blindleistungsfahrweise von Erzeugungsanlagen
und Speichern in Abhéangigkeit des Typs und der AnlagengréofRe. Es kommen die Standard-Kennlinien der VDE-
Anwendungsregeln zum Einsatz.

Anlagen- Typ-1-Anlagen und Typ-2-Anlagen — nur Typ-2-Anlagen — Speicher
grole Stirlinggeneratoren Umrichter Asynchrongeneratoren | Im Betriebsmodus
und Brennstoffzellen (direkt an das Netz Energielieferung
gekoppelt) (Entladen)
(Alle Speicher sind mit einem
festencos p=1
auszuliefern.)
2Semax Keine Vorgabe
< 4,6 kVA -
cos @ (P)-Kennlinie
(an . . fester cos @ von
£ (cos @ liegt zwischen fester cos @ von 1,0
rzeugungs- 005 (cos ¢ = 0,95 ) 0,95untererregt
einheiten Cos @ = 0,9>untererregt @ = U,IOuntererregt
umzusetzen) und 0,950bererregt)
fester cos ¢ von
0,95untererregt
o Q (U)-Kennlinie Q (U)-Kennlinie (Diese  Kombination  aus Q (U)-Kennlinie
> 4,6 kVA Generator und
(an . . Kompensationseinrichtung .
Erzeugungs- Stellbereich von Stellbereich von darf bei Leistungen < Semw | Otellbereich von
e Cos @ = 0,95untererregt bis Cos @ = O,90untererregt bis nicht verandert werden. Bei COsS @ = 0,90untererregt bis
- Cos @ = 0,95(j|bererregt Cos @ = O,9oubererregt Abschaltung des COsS @ = 0,9oubererregt
UmZUSQtzen) Asynchrongenerators ist
auch die zugehorige
Kompensationseinrichtung
vom Netz zu trennen.)
Q (U)-Kennlinie Q (U)-Kennlinie Q (U)-Kennlinie Q (U)-Kennlinie
p Kennlinienform gemdfR | Kennlinienform gemaR | Kennlinienform gema | Kennlinienform gemaf
>A;“3a*5 a0 Bild 7 (Kapitel 5.7.2.4 Bild 7 (Kapitel 5.7.2.4 Bild 7 (Kapitel 5.7.2.4 Bild 7 (Kapitel 5.7.2.4
(_an der VDE-AR-N 4105) der VDE-AR-N 4105) der VDE-AR-N 4105) der VDE-AR-N 4105)
Erzleugungs— Stellbereich gemaR Stellbereich gemaR Stellbereich gemaR Stellbereich gemaR
aniage . Kapitel 10.2.2 & 10.2.3 | Kapitel 10.2.2 & 10.2.3 | Kapitel 10.2.2 & 10.2.3 | Kapitel 10.2.2 & 10.2.3
UMZUSELZen) | yor ypE-AR-N 4110 der VDE-AR-N 4110 der VDE-AR-N 4110 der VDE-AR-N 4110
(bel Poinst: (bel Poinst: (bel Pb inst: (bel Pb inst:
CoOs O = 0,95untererregt bis Cos o = 0,95untererregt bis Cos O = 0,95untererregt bis Cos O = 0,95untererregt bis
Cos ¢ = 0,95[Jbererregt) Cos = 0,95ubererregt) Cos O = O,95Ubererregt) Cos O = O,95L]bererregt)

* Bei KWK-Erzeugungseinheiten sowie fir Wind- und Wasserkrafterzeugungseinheiten, Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen und direkt mit dem Netz
gekoppelten Asynchrongeneratoren mit einer Summenwirkleistung von jeweils 2Pemax < 30 kW ist auch bei Pamax = 135 kW der gesamten
Erzeugungsanlage fur diese Erzeugungseinheiten die Zeile 1 bzw. Zeile 2 der vorstehenden Tabelle maRgeblich.

Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge:

Die Blindleistungsfahrweise von Ladeeinrichtungen im Betriebsmodus ,Energielieferung” (Entladevorgang) erfolgt
analog zu Speichern.

Im Falle von DC-Ladeeinrichtungen sowie induktiven Ladeeinrichtungen von Elektrofahrzeugen mit einer
Bemessungsleistung > 12 kVA ist fir den Betriebsmodus ,Energiebezug” (Ladevorgang) die Q(U)-Kennlinie gemafR
Kapitel 5.7.2.4 der VDE-AR-N 4105 in dem Bereich zwischen cos @ von 0,90ubererregt UNd 0,90untererregt €inzustellen.
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Anhang Z Wesentliche Anderungen

In der nachfolgende

n Tabelle sind die wesentlichen Anderungen zusammen gestellt, die seit der ersten Version (April

2019) vorgenommen wurden.

Kapitel

Anderung

Vorwort

Entfall der Ubergangsregelungen fiir Kundenanlagen mit Inbetriebsetzung bis 30.06.2020

Erganzungen zur V

DE-AR-N 4100

Zu5.5.2 Aktualisierter Verweis auf FNN-Hinweis zur Symmetrieanforderung
Zub.1 Regelung zum Einsatz von Wandlern im Vorzahlerbereich
Zu7.1 Verweis auf die Beschreibung der Prifklemmenleiste / Trennklemmenleiste in den TMA.

Zu 7.2 (Tabelle)

Anpassung Spaltentitel ,, Zahlerwechseltafel-Schrank GroRe. 1“

Zu10.6.4

Aktualisierung der Wirkleistungssteuerung von Ladeeinrichtungen, nun bevorzugt Gber INnGA

ZuUE.b

Aktualisierung der Darstellungen zur Wandlermessung und Ergdnzung der Spezifikation des
Sicherungselements

Ergdnzungen zur V

DE-AR-N 4100

Zub5.7.4.2.2

Aktualisierung der Umsetzung des Netzsicherheitsmanagements auf aktuellen Stand gemald EEG
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Anmeldeverfahren – neue Vorgaben für bis zu 10,8 kW(p)

EEG 2021

		Anlagentyp		Anlagenleistung		Maßnahme		Umsetzung		Bemerkung

		EEG- und KWK-Anlagen		< 10,8 kWp		Einspeisezusage zum Anschlussbegehren mit Zeitplan muss innerhalb eines Monates vorliegen, sonst kann die Anlage angeschlossen werden		ab 01.01.2021		Was genau mit „kann angeschlossen“ gemeint ist und welche Folgen daraus entstehen, wird derzeit noch geklärt. 



















































Technische Einrichtung

ESM/NSM / Abruf Ist-Einspeisung







































Niederspannung





























































		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 30 kW(p)		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 30 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				



Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung

EEG alt

EEG 2021
bis zur „Markterklärung“ für Abruf Ist-Einspeisung

(war geplant Ende Januar 2021) 



Gilt bereits seit 01.01.2021 !

Anpassung der TAB NS erfolgt vorr. zum 01.04.2021!
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				







Wird vorr. zeitnah aktuell !





EEG 2021 bis zur „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungs-reduzierung
(iMS )		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox?????)
 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

		> 7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (iMS) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox????) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				











EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Steuern und Einbau iMS (ca. 2025)













































Mittelspannung



10/20 kV

























































		10/20 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 30 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 30 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)
und
<= 475 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				



		10/20 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf 
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)
und
<= 475 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				



Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 – Mittelspannung 10/20 kV

EEG alt

EEG 2021
bis zur „Markterklärung“ für Abruf Ist-Einspeisung

(war geplant Ende Januar 2021) 



Gilt bereits seit 01.01.2021 !

Anpassung der TAB MS erfolgt vorr. zum 01.04.2021!
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Mittelspannung 10/20 kV



		10/20 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				



		10/20 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf 
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)
und
<= 475 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				







Wird vorr. zeitnah aktuell !





EEG 2021 bis zur „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Mittelspannung 10/20 kV



		10/20 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungs-reduzierung
(iMS )		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox?????)
 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

		> 7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (iMS) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox????) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				











EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Steuern und Einbau iMS (ca. 2025)

		10/20 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				

		> 475 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik				















































Mittelspannung



30 kV

























































		30 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 30 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 30 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 
Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				



		30 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf 
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 
Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				



Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 – Mittelspannung 30 kV

EEG alt

EEG 2021
bis zur „Markterklärung“ für Abruf Ist-Einspeisung

(war geplant Ende Januar 2021) 



Gilt bereits seit 01.01.2021 !

Anpassung der TAB MS erfolgt vorr. zum 01.04.2021!
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Mittelspannung 30 kV



		30 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-
Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				



		30 kV		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %*** 
oder 
Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer 
Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf 
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp 

Keine Ist-Leistungserfassung		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				







Wird vorr. zeitnah aktuell !





EEG 2021 bis zur „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Mittelspannung 30 kV



		30 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungs-reduzierung
(iMS )		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox?????)
 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

		> 7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (iMS) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit 
Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				









EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Steuern und Einbau iMS (ca. 2025)

		30 kV		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %***

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Fernwirktechnik gemäß Kapitel 6.3.2 und Westnetz-Spezifikation mit 
Sollwert-Stellbefehl (100 %-0 %) in 10 Stufen** 

Ist-Leistungserfassung über Messwertanbindung an die Fernwirktechnik 				
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		Für die Eigenversorgung aus EEG-Anlagen mit einer installierten Leistung bis 30 kW für 30 MWh/a reduziert sich die EEG-Umlage auf 0. Dies gilt auch Rückwirkend für ALLE Anlagen.
Daraus resultieren neue Leistungsgrenzen für den Einbau von Erzeugungszählern:						

		Anlagentyp		Anlagenleistung		Maßnahme		Bemerkung

		PV-Anlagen		> 30 kWp		genereller Einbau eines Erzeugungszählers		 

				20 < P <= 30 kWp		kein Erzeugungszähler, bei Kundenerklärung, dass 30.000 kWh/a EV nicht überschritten werden.		 

				<= 20 kWp		kein Erzeugungszähler		 

		Bio, Wasser, Gas, Geothermie		> 5 kW		genereller Einbau eines Erzeugungszählers		Ausnahme: Beweis, dass 30.000 kWh/a EV nicht überschritten werden

				<= 5 kW		kein Erzeugungszähler		 

		Wind		> 12 kW		genereller Einbau eines Erzeugungszählers		Ausnahme: Beweis, dass 30.000 kWh/a EV nicht überschritten werden

				<= 12 kW		kein Erzeugungszähler		 

		Nicht-EEG- und KWK-Anlagen
		> 2 kW		genereller Einbau eines Erzeugungszählers		wie bisher

				<= 2 kW		kein Erzeugungszähler		wie bisher

		Speicher		> 30 kW		genereller Einbau eines Erzeugungszählers		 

				<= 30 kW		kein Erzeugungszähler, bei Kundenerklärung, dass 30.000 kWh/a EV nicht überschritten werden.		 

		Das gilt auch für Anschlussvorgänge, die vor dem Inkrafttreten des neuen EEG beantragt wurden. Wer z. B. 12 kWp mit MK3B in 2020 angemeldet hat, darf nun ein MK2B aufbauen.						



EEG-Umlage/Erzeugungszähler §61 EEG 

EEG 2021
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TAB Niederspannung 2021
Wesentliche Neuerungen
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Übersicht wesentliche Änderungen TAB NS 2021
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		Kapitel		Änderung

		Vorwort		Entfall der Übergangsregelungen für Kundenanlagen mit Inbetriebsetzung bis 30.06.2020

		Ergänzungen zur VDE-AR-N 4100		

		Zu 5.5.2		Aktualisierter Verweis auf FNN-Hinweis zur Symmetrieanforderung

		Zu 6.1		Regelung zum Einsatz von Wandlern im Vorzählerbereich

		Zu 7.1		Verweis auf die Beschreibung der Prüfklemmenleiste / Trennklemmenleiste in den TMA.

		Zu 7.2 (Tabelle)		Anpassung Spaltentitel „Zählerwechseltafel-Schrank Größe. 1“

		Zu 10.6.4		Aktualisierung der Wirkleistungssteuerung von Ladeeinrichtungen, nun bevorzugt über InGA

		Zu E.6		Aktualisierung der Darstellungen zur Wandlermessung und Ergänzung der Spezifikation des Sicherungselements

		Ergänzungen zur VDE-AR-N 4105		

		Zu 5.7.4.2.2		Aktualisierung der Umsetzung des Netzsicherheitsmanagements auf aktuellen Stand gemäß EEG


















































symmetrie-anforderungen

Verweis auf FNN-Hinweis



Zu VDE-AR-N 4100  5.5.2













































FNN-Hinweis für den symmetrischen Anschluss und Betrieb enthält wichtige Ergänzungen

Titel, Bild links, Text rechts

FNN-Hinweis ist grundsätzlich unverbindlich

Durch Erwähnung in der TAB Niederspannung der Westnetz ist der Hinweis aber grundsätzlich einzuhalten

Der FNN-Hinweis steht zum kostenlosen Download auf der Internetseite des VDE|FNN bereit:

https://shop.vde.com/de/fnn-hinweis-anforderungen-f%C3%BCr-den-symmetrischen-anschluss-und-betrieb-nach-vde-ar-n-4100-download

Westnetz GmbH · Assetstrategie  · 17 Juni 2021



Quelle: VDE|FNN








































Wandler im vorzählerbereich

Neue Regelung ergänzt



Zu VDE-AR-N 4100  6.1













































Wandlermessung im Vorzählerbereich für z.B. Energiemanagementsysteme nun zulässig

Titel, Bild links, Text rechts

Anforderungen an die Netzsymmetrie und der Bedarf an Energiemanagementsystemen ist zuletzt gestiegen.

Bei Kundenanlagen mit mehreren parallelen Zählpunkten ist die Erfassung des Strom- bzw. Leistungsbezugs der gesamten Kundenanlagen nur sehr aufwändig „hinter dem Zähler“ (auf der Kundenseite) möglich.

Durch die jetzt geregelte
Erfassung im Vorzähler-
bereich ergibt sich eine
erhebliche Erleichterung
für die Kunden.

Einsatz ist in alten E-ON-Netzgesellschaften schon länger zulässig.



Details werden außerdem aktuell beim VDE|FNN diskutiert.
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Quelle: https://www.elektrikerwissen.de/










































intell. steuerung 
E-Mobilität

InGA-Plattform wird als intelligente Lösung eingeführt



Zu VDE-AR-N 4100  10.6.4













































Die Steuerung von Ladeeinrichtungen erfolgt nun bevorzugt über die InGA

Titel, Bild links, Text rechts

Die Ansteuerung über die Zeitschaltuhr ist weiterhin möglich

Weitere technische Spezifikationen zur InGA werden zum 01.07. auf der Internetseite der Westnetz veröffentlicht. Zu Beginn ist Steuerung auch ohne SMGW möglich und zulässig.

Voraussetzung ist ein seitens InGA zugelassener CSO. Weitere Infos werden zeitnah auf einer noch im Aufbau befindlichen Internetseite veröffentlicht.


Die intelligenten Ladelösungen der innogy e-mobility solutions GmbH sind InGA-fähig.



Lösungen um beliebige intelligente Wallboxen zu integrieren werden aktuell noch entwickelt.

Westnetz GmbH · Assetstrategie  · 17 Juni 2021

Quelle: DigiKoo









































InGA-Plattform bietet intelligente Lösung und komfortables Handling der Schnittstellen

Westnetz GmbH · Assetstrategie  · 17 Juni 2021

4 – Handlungsbedarfe im Verteilnetzbetrieb bei der Steuerung der Ladeeinrichtungen





Quelle: DigiKoo









































Einsenkung erfolgt aus Basis des aktuellen Ladebedarfs und der bestehenden Netzrestriktionen

Westnetz GmbH · Assetstrategie  · 17 Juni 2021

4 – Handlungsbedarfe im Verteilnetzbetrieb bei der Steuerung der Ladeeinrichtungen





Quelle: DigiKoo







































NSM/ESM-Anpassung

Grenzwerte und technische Lösungen nach EEG 2021 angepasst



Zu VDE-AR-N 4105  5.7.4.2.2













































Netzsicherheitsmanagement von Erzeugungs-anlagen nach EEG 2021 neu geregelt

NSM

Durch die EEG-Novelle zum 01.01.21 wird die technische Begrenzung der Einspeiseleistung und der Abruf der Ist-Einspeisung neu geregelt.

Grenzwert „30kW(p)“ auf „25 kW(p)“ reduziert

Ab Markterklärung für das iMSys für den Ist-Daten-Abruf entfällt für neu installierte Anlagen die pauschale Begrenzung auf 70%; EEG und KWKG-Anlagen < 25 kWp werden künftig gar nicht mehr begrenzt
Ausnahme: Bei Kombination mit gesteuerten Verbrauchsanlagen gemäß § 14a EnWG

Bestandsanlagen werden nicht umgestellt, da diese sonst ihren EEG-Vergütungsanspruch verlieren.
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Quelle: herold.at







































		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 30 kW(p)		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 30 kW(p)
und
<= 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				



Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung

EEG alt

EEG 2021
bis zur „Markterklärung“ für Abruf Ist-Einspeisung

(war geplant Ende Januar 2021) 



Gilt bereits seit 01.01.2021 !
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				Photovoltaik		EEG (ohne PV) oder KWKG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Begrenzung der am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung auf
70 Prozent der 
installierten Leistung in kWp
oder 
Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 		keine Anforderung		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 
100 %, 60 %, 30 % und 0 %** 
 
Keine Ist-Leistungserfassung 				

		> 100 kW(p)		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers.				







Wird vorr. zeitnah aktuell !





EEG 2021 bis zur „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS
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Vorgaben Einspeisemanagement und Zählung

EEG 2021 - Niederspannung



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungs-reduzierung
(iMS )		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox?????)
 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)

		> 7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (iMS) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE / Steuerbox????) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				



		Leistungsklasse		Anlagenart				

				EEG oder KWKG		EEG oder KWKG gemeinsam mit steuerb. Verbraucher nach 
§ 14a EnWG		Sonstige

		> 0 kW(p)
und
<= 7 kW(p)		keine Anforderung		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)

Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 		Funkrundsteuerung mit 4 Befehlsausgaben 100 %, 60 %, 30 % und 0 %**

Ist-Leistungserfassung über die Fernanbindung des Zählers)

		>7 kW(p)
und
<= 25 kW(p)
		Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 25 kW(p)
und
<= 100 kW(p		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 

Abrufung der Ist-Einspeisung (iMS)				

		> 100 kW(p)		Möglichkeit zur Leistungsreduzierung (FRE) 
Abrufung der Ist-Einspeisung (RLM)				











EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Abruf Ist-Einspeisung und Einbau iMS

EEG 2021 nach „Markterklärung“
für Steuern und Einbau iMS (ca. 2025)

Westnetz GmbH · Assetstrategie  · 17 Juni 2021
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Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4100

westneiz

B.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen

Datenblatt ,Netzriickwirkungen”

(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten mit Bezugsanlagen auszufillen)

Anlagenanschrift

Vorname, Name:

StralRe, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Gemarkung/ Flursttck/ Flur

Errichter der Anlage

(eingetragener

Elektrofachbetrieb)

Firma, Name:

StraRe, Hausnummer:

Plz, Ort:

Telefon, E-Mail

Anschluss von
elektrischen
Verbrauchsmitteln

0| Motoren, Aufziige, Pumpen, usw. Anzahl:
| SchweiBmaschinen Anzahl:
| Rontgengerate Anzahl:
| elektrische Verbrauchsmittel mit Stromrichter Anzahl:
O] Transformatoren Anzahl:
| Blindstromkompensationsanlagen Anzahl:

Anschlussart

U] Einphasiger
Anschluss (1 x 230V)

[ Zweiphasiger An-
schluss (1 x 400 V)

[ Dreiphasiger Anschluss
(3 x 230/400 V)

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind erforderlich, wenn die Grenzwerte flr Einzelgerate nach VDE-AR-N 4100,
Abschnitt 5.4 Gberschritten werden. Es ist jeweils das grofte Gerat am zu bewertenden Netzanschluss einzutragen.

1. Motoren

[ Asynchronmotor

[ Antrieb mit Stromrichter (weitere Angaben dazu in Pkt. 4)

Bemessungsleistung:

kW

Bemessungsspannung: \

Bemessungsdrehzahl:

1/min

Bemessungsstrom: A

Leistungsfaktor:

Wirkungsgrad:

Verhaltnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom /,//,:

2. Schweil-
maschinen

Anlaufschaltung: | O direkt [ Stern/Dreieck [ Sonstige:

Anlauf: OJ Mit Last [J Ohne Last

Anzahl der Anldufe: | je Stunde je Tag

Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel: je Minute
Hochstschweilleistung: kVA
Leistungsfaktor:

Anzahl der Schweillungen: je Minute
Dauer einer Schweiung: Sekunden

Wir sind das Netz der

west






Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4100

westneiz

Datenblatt ,Netzrickwirkungen

(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten mit Bezugsanlagen auszufllen)

3.  RoOntgengeréate Rontgenréhrenbemessungsleistung: kVA
Tatsdchlich bendtigte Rontgenrdhrenleistung: kVA
Wirkungsgrad des Stromrichters:
Maximale Anzahl der Aufnahmen: je Stunde
4.  Elektrische Bemessungsleistung: kVA

Verbrauchs-
mittel mit
Stromrichter

Art des Stromrichters: [ Gleichrichter O Frequenzumrichter [ Drehstromsteller

Ausfiihrung des (Eingangs-) Gleichrichters:

Pulszahl: |

Schaltung (z. B. Briicken- oder Mittelpunktschaltung):

[ gesteuert | [ ungesteuert [ Zwischenkreis [ induktiv [ kapazitiv
Kommutierungsinduktivitaten: mH
Stromrichtertransformator:
Bemessungsleistung: kVA
Relative Kurzschlussspannung: %
Schaltgruppe:
Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsstromen:
Ordnungszahl 3 5 7 9 11 13 17 19 23
I [A]
Ordnungszahl 25 29 31 35 37 41 43 47 49
IA]
5. Angaben zu Bemessungsleistung des Transformators S 1: kVA
Transformato- Relative Kurzschlussspannung uy: %
ren (z. B.
Trenntrans- Schaltgruppe:
formatoren) maximaler Einschaltstrom: A
6. Angaben zu Bereich der einstellbaren Blindleistung: kvar
Blindleistungs Blindleistung je Stufe: kvar

kompensa-
tionsanlagen

Stufenzahl:

Bei Verdrosselung: Verdrosselungsgrad oder
Resonanzfrequenz

Erklarung des Elektrofachbetriebes/der Elektrofachkraft
(Die Elektrofachkraft bestatigt hiermit die Richtigkeit der

Daten)

Ausweis-Nr.

beim Netzbetreiber

Ort, Datum

Unterschrift Elektrofachbetrieb

Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter dem Link www.westnetz.de/datenschutz

Wir sind das Netz der

west







Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4100 bzw. VDE-AR-N 4105

west

B.2/E3 Datenblatt fur Speicher

Datenblatt fur Speicher
(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

StraRe, Hausnummer

PLZ, Ort
Errichter Firma, Ort
(eingetragener Stralle, Hausnummer
Elektrofachbetrieb) | Telefon, E-Mail

Speichersystem

Hersteller/Typ:

Anzahl:

Anschluss des
Speichersystems

[ ] AC-gekoppelt [ ] DC-gekoppelt

[ ] Inselnetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2

|:| Wechselstrom |:| L1 |:| L2 |:| L3 |:| Drehstrom

Nutzbare Speicherkapazitat: kWh

Allpolige Trennung vom &ffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb [ja

NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden [ja
Umrichter des Hersteller/Typ: Anzahl:
Speichersystems Verschiebungsfaktor cos ¢ (Bezug):

Scheinleistung Umrichter Stromspeicher Sgpax: kVA

Wirkleistung Umrichter Stromspeicher Pgp4x: kw

Bemessungsstrom (AC) I: A

Anschlusskonzept

Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis Abschnitt 5 zum ,Anschluss und
Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz”

Ubersichtsschaltplan ist beigefiigt (einpolig):

Verwendete Primarenergietrager (z. B. Sonne, Wind, Gas):

Unterschiedliche Primarenergietrager werden getrennt erfasst:

Unterschiedliche Einspeisevergitungen werden korrekt erfasst:

Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als
geforderte Energie eingespeist:

Nachweise

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 liegen
vor:

EnFluRi-Sensor

Konformitat nach Abschnitt 4.10 FNN-Hinweis Speicher gegeben*

) ) o ferngesteuert: [ ]Ja []Nein
Einspeise- Umsetzung der Wirkleistungsbegrenzung
0,
management am NAP (z. B. nach EEG): dauerhaftauf % [a
begrenzt
Nachweis Errichter | Ausweis-Nr. bei Netzbetreiber

Bemerkungen

Der Elektrofachbetrieb bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter dem Link www.westnetz.de/datenschutz

Errichter

Wir sind das Netz der

west

*Die Bestdtigung der Konformitat mit Abschnitt 4.10 des FNN-Hinweis Speicher erfolgt nach Ablauf der Ubergangsfrist







Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Ergdnzungen zur VDE-AR-N 4100

West

Datenblatt ,,Ladeelnrlchtungen far Elektrofahrzeuge”

Datenblatt ,Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)

Anschlussnehmer

Vorname, Name:

Stralle, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Betreiber

Vorname, Name:

Stralle, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Angaben zum
Anschlussobjekt

StralRe, Haus-Nr.:

PLZ/Ort: /
Standort: O offentlich O nicht 6ffentlich (privat)
Anschlussnehmer Lageplan vorhanden? Oja O nein

Hersteller

Hersteller/Typ: Anzahl der Ladepunkte:

Anzahl baugleicher Ladeeinrichtungen:

Ausflhrung der
Ladeeinrichtung

(Angaben  bezogen
auf 400/230V)

Max. Netzbezugsleistung: kVA Max. Netzeinspeiseleistung: kVA
Regelbereich der Ladeleistung: kVA bis kVA
Wirkleistung steuerbar? O ja O nein
Art der Ladung O AC O DC

0 Wechselstrom 0Lt 02 oL [J Drehstrom

Dokumentation

Ladeeinrichtung im Ubersichtsschaltplan zur Kundenanlage dargestellt ? O ja

Firmenname:

StralRe, Haus-Nr:.

Errichter
(eingetragenes PLZ, Ort: Ausweis-Nr:
Elektroinstallations- beim
unternehmen) Telefonnummer:
Netzbetreiber:
E-Mail Adresse:
Bemerkungen

Der Elektrofachbetrieb bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter dem Link www.westnetz.de/datenschutz

Ort, Datum

Unterschrift Elektrofachbetrieb

Wir sind das Netz der

west







Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4100

west

Datenblatt ,,Notstromaggregate”

Datenblatt ,,Notstromaggregate"
(Vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufillen)
Name, Vorname:
Anlagenanschrift StraRRe, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Name, Vorname:
Stralle, Hausnummer:
Anlagenbetreiber
PLZ, Ort:
Telefon, E-Mail:
Netzanschlusspunkt in der [ Niederspannung [ Mittelspannung
Energieart Diesel [ Gas [ Sonstiges
Betriebsweise Inselbetrieb bzw. ein moglicher Netzparallelbetrieb
Uberschreitet nicht die Dauer von 100 ms (zur Oja CInein
Synchronisierung)?
) . L nein
Dient der Netzparalelbetrieb . N .
. . [ ja-vorraussichtlich zeitfenster
ausschlieBlich dem monatlichen <ch
Probebetrieb des ZW:C en
Notstromaggregates? und
Verwendungszweck, wenn der [J Regelleisungsvorhaltung und —
Netzbetrieb Uber den Probebetrieb erbringung
des Notstromaggregates hinausgeht? | [J Sonstiges
Erzeugungseinheiten Hersteller Typ
Max. Wirkleistung Pemax kW max. Scheinleistung Sgmax kVA
Nennspannung (AC) U, \Y% Bemessungsstrom (AC) I, A
Kurzschlussstrom I’ kA Anlaufstrom |, A
Anzahl der baugleichen Einheiten ___ | Eigenbedarf kVA
LI Umrichter [ Asynchrongenerator | [ Synchrongenerator
Umrichter [ selbstgefuhrt; Pulsfequenz: kHZ O netzgefahrt, Pulszahl:
. ] Stro aR’ DIN EN 61000-3-2 bzw. - ) o
Oberschwingungen 312 rome gema o [ gemaR beigefiigter Anlage
Erzeugungsanlage max. Wirkleistung:  Pamax kw
max. Scheinleistung:  Samax kVA
Nettonennleistung kW (entspricht der max. Netzeinspeiseleistung), sofern
abweichend (z.B. durch Energiemanagementsystem) betragt die max.
Netzeinspeiseleistung kW.

Bemerkungen

Hinweis Die vom Notstromaggregat erzeugte und selbst verbrauchte Energie ist grundsatzlich EEG-
Umlagepflichtig. Dies ist im Messkonzept zu berlcksichtigen und mit Westnetz abzustimmen.
Unsere Datenschutzerkldrung finden Sie unter dem Link www.westnetz.de/datenschutz

Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers

Wir sind das Netz der

west






Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4105

west

E.1 Antragstellung

Antragstellung fiir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen)

Anlagenanschrift Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anschlussnehmer Vorname, Name

(Eigentimer) Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber Vorname, Name

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Elektrofachbetrieb) Eintragungsnummer beij

Netzbetreiber

Anlagenart [ ] Neuerrichtung [ ] Erweiterung

|:| Rickbau

Anmeldevordruck ,,Anmeldung zum Netzanschluss” beigeflgt

Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstiicks sowie Aufstellungsort der
Erzeugungsanlage beigefiigt

Datenblatt fur die Erzeugungsanlage beigefligt (siehe Vordruck E.2)

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110
liegen vor

Zertifikat fur den NA-Schutz beigeflgt (siehe Vordruck E.6)

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fir die Leistungsflussiberwachung
am Netzanschlusspunkt (PAV, g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2,

Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5

Ubersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss beigefiigt (inkl. Anordnung der
Mess- und Schutzeinrichtungen)

O O ([gpo|g o

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

www.westnetz.de/datenschutz

Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter dem Link

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers

Wir sind das Netz der

west







Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4105

west

Datenblatt fir Erzeugungsanlagen

Datenblatt — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen; fur jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

Stral3e,

Hausnummer

PLZ, Ort
Energieart

|:| Sonne |:| Wind |:| Wasser Sonstige
BHKW mit: .

[ ] Biogas [ ] Erdgas L]ol Sonstige

[_] mit monovalenter Betriebsweise

Erzeugungseinheiten*
Hersteller Typ

Anzahl baugleicher Einheiten

Erzeugungsanlage irklei
max. Wirkleistung P sy max. Scheinleistung Sp oy kVA
kw
Nettonennleistung kW (entspricht der max. Netzeinspeiseleistung), sofern
abweichend (z.B. durch P,y -Uberwachung) betrigt die max. Netzeinspeiseleitung
kw.
Netzeinspeisung |:| 1-phasig |:| 2-phasig |:| 3-phasig |:| Drehstrom
Betriebsweise
Inselbetrieb vorgesehen? []ja [ ] nein
Motorischer Anlauf vorgesehen? |:| ja |:| nein
Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen . )
(Uberschusseinspeisung)? [ [ nein
Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netz- . )
betreibers (Volleinspeisung)? Ll [ nein
[ ] nicht vorhanden vorhanden mit kVAr

Blindleistungs-

kompensation der Anzahl Stufen Blindleistung der kleinsten Stufe ___ kVAr
Kundenanlage

Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz

Bemerkungen

*Bei PV-Anlagen sind die Angaben fiur die Umrichter aufzufihren
Wir sind das Netz der

west






Technische Anschlussbedingungen Niederspannung - Erganzungen zur VDE-AR-N 4105

westneiz

E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll fur Erzeugungsanlagen und/oder Speicher
(Sofern nicht alle Angaben fir die gesamte Anschlussnutzeranlage gliltig sind, ist fir jede Erzeugungsanlage
und/oder jeden Speicher ein separates Protokoll E.8 auszufiillen)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb — siehe 4.1 auszufillen))

Vorname, Name

Anlagenanschrift StraRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Abs.) StraRe, Hausnummer

Telefon, E-Mail

max. Scheinleistung Samax kVA max. Wirkleistung P, . _kw

Fur PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P, flr Einspeisevergltung mafRgebend) kWp

gen (

Ubereinstimmung des ausgeflllten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprifung + Inbetriebsetzungsprifung erfolgt?

Einheitenzertifikat flr Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden
(siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 41107

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fir die Leistungsflussiberwachung am Netzanschlusspunkt
(Pay E—Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5)

oo | oOogo

Zertifikat fir den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?

Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Ausldsetest , Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter” erfolgreich durchgefiihrt?

Auslosekreises ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter” nach

Zentraler NA-Schutz vorhanden: Ruhestromprinzip ausgefiihrt und geprift?

Funktionstest P, E—Uberwachung erfolgreich durchgefiihrt?

Pav, -Uberwachung vorhanden:

Eingestellte Wirkleistung Py, ¢ KW

Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?

— - 5 S
Technische Einrichtung zur Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 % vorgesehen?

Reduzierung der Einspeiseleistung: Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der
Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?

DDDD'DDD

Energieflussrichtungssensor — Funktionstest durch Errichter durchgefihrt und bestanden?

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

(] durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter

[J durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je AuRenleiter:

L1 L2 L3

Summe S der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

Summe S¢ der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher kVA kVA kVA

[ oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je AuRenleiter begrenzt.

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

Q(U)-Standard-Kennlinie [ cos ¢ (P)-Standard-Kennlinie [ fester Verschiebungsfaktor cos ¢ = O

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja [ nein (J Eingebaut [] Priifprotokoll liegt vor []

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des
Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollstandige Dokumentation inkl. Schaltplan
nach den jeweils glltigen VDE-Bestimmungen zu Ubergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Unsere Datenschutzerklarung finden Sie unter dem
Link www.xxxx.de/datenschutz

Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber Unterschrift Anlagenerrichter
(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)

Wir sind das Netz der

west






